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Schulgeſetz .
Vom 7. Juli 1910 .

Geſ . u. VOBl . 1910 Nr. XXIX S. 385. SchVBl . 1910 Nr . XVII S. 156 .

Die außer Geltung getretenen Beſtimmungen des Schulgeſetzes ſind im
fortlaufenden Geſetzestext in ( ] geſetzt , im übrigen durch Kleindruck

gekennzeichnet .

Erſter Titel .

Von der Schulpflicht und der äußeren Einrichtung der

Volksſchule .
Anterrichtszwang .

8. 1.

EUG . vom 8. März 1868 §S 1. Geſ . vom 13. Mai 1892 Art . I, 1.

( 1) Eltern oder deren Stellvertreter ſind verpflichtet , für den
Elementarunterricht der ihrer Obhut anvertrauten Kinder zu
ſorgen , und zu dieſem Zweck dieſelben während des ſchulpflichtigen
Alters die Volksſchule beſuchen zu laſſen . An die Stelle des Be⸗
ſuchs der Volksſchule kann der einer höheren öffentlichen Bil⸗
dungsanſtalt oder einer anderen den geſetzlichen Beſtimmungen
entſprechenden Lehranſtalt (§S 133 ) treten .

( 2) Kinder , welche Privatunterricht genießen , werden durch
die Schulbehörden vom Beſuch der Volksſchule entbunden , wenn
nachgewieſen wird , daß ſie mindeſtens den in der Volksſchule vor⸗
geſchriebenen Unterricht erhalten . Auch bleibt den Schulbehörden
vorbehalten , von Zeit zu Zeit die Kinder zu prüfen und eine etwa
nötige Ergänzung des Unterrichts oder , ſofern nicht in anderer
Weiſe geholfen werden kann , die Aufnahme in die Volksſchule an⸗
zuordnen .

(3), Eltern oder deren Stellvertreter , welche die vorſtehenden
Vorſchriften nicht befolgen , unterliegen der Strafbeſtimmung in
§ 71 des Polizeiſtrafgeſetzbuchs vom 31 . Oktober 1863 .

( J ) Die vorſtehenden Beſtimmungen finden auch Anwendung
auf Einwohner des Großherzogtums , welche nicht badiſche Staats⸗
angehörige ſind , ſoweit nicht durch Staatsverträge andere Be⸗
ſtimmungen getroffen ſind .
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Schulgeſetz .

1. SchGeſ . 8§§ 7, 133. SchO . § 8. Ldsh . VO. über die Einrichtung der

5570 atken v. 18. 9. 1909 . Bad . Verf . 88 19, 67. Merf .
Art . 145. GSchG . § 1. BGB . 858 1627 , 1631 , 1634 , 1684 , 1685 ,

1686 , 1687 , 1696 , 1697 , 1665 , 1666 , 1698 , 1793 , 1800 , 1801 . Gew .

Ord . § 57 b Ziff . 4.

2. 3B0 . § 2 Ziff . 2. SchO . §8 4. ESchG . § 4. Bad . Verf . § 19 Abſ . 5.
Bktm . des UM. über den Vollzug der Verf . v. 20. 6. 1919 . SchgGeſ .

§ 3 Abſ . 2 u. §S 136. Gew . Ord . §8 576 Ziff . 4 u. 62.

3. SchO . § 16.

1. Die in Abſ . 1 aufgeſtellte Verpflichtung liegt in erſter Reihe den

Eltern und zwar demjenigen Elternteil ob, dem nach bürgerlichem Recht

die Ausübung der elterlichen Gewalt zukommt , ſonach in erſter Reihe dem

Vater oder , wenn dieſer die elterliche Gewalt verwirkt hat oder wenn

ſie ihm entzogen iſt , dem vom Vormundſchaftsgericht beſtellten Pfleger ;

in zweiter Reihe , wenn der Vater an der Ausübung der elterlichen Ge⸗

walt tatſächlich oder rechtlich verhindert iſt , oder wenn die Ehe durch den

Tod des Vaters aufgelöſt iſt , der Mutter , nach dem Tode beider Eltern

dem Vormund .

Stellvertreter iſt jede Perſon , die an dem Kind beim Aufent⸗

halt außerhalb des elterlichen Familienverbandes in Bezug auf Ver⸗

pflegung , Aufſicht und Erziehung tatſächlich die Stelle der Eltern ver⸗
tritt . Im Einzelfall wird die Frage , wie ſchon der Regierungsvertreter
bei der Beratung des EUG . vom 8. März 1868 im Landtag erklärte ,

nach den tatſächlichen Verhältniſſen zu entſcheiden ſein .

Anſtelle des Unterrichtszwanges , wie ihn das EUG . vom 8. Prärz
1868 aufgeſtellt hat , tritt nach §8 19 Abſ . 5 Bad . Verf . ( vergl . auch
Art . 145 PVerf . ) i. V. mit dem in Baden durch Bktm . des UM. vom
18. Mai 1920 bekanntgegebenen , und wenn auch nicht ausdrücklich
geführten , ſo doch tatſächlich zur Anwendung gebrachten Grund
vom 18. April 1920 ( § 1) für die vier unteren Jahrgänge und weite
hin für Kinder , die keine höhere Schule beſuchen , — infolge
Aufhebung der Privatſchulen ( Bad . Verf . 8
für die oberen Jahrgänge der Schulz wa
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Von der Schulpflicht u. der äußeren Einrichtung der Volksſchule . § 1. 3

Vom Beginn des Schuljahres 1927/28 an tritt der Schulzwang allge —
mein in Geltung . Der Erziehungsberechtigte kann aber hierdurch im Hin —
blick auf das nach §S 1631 BGB . ihm zuſtehende Recht , den Aufenthalt des
Kindes zu beſtimmen , nicht gehindert werden , ſein Kind der öffentlichen
oder Privatſchule eines anderen Landes zur Erziehung anzuvertrauen .
Dagegen würde es gegen das Geſetz verſtoßen , das Kind von ſeinem
Heimatort aus eine ſolche Schule , z. B. in der benachbarten Schweiz , be⸗
ſuchen zu laſſen .

Für den Unterricht und die Erziehung blinder , taubſtummer ,
ſchwachſinniger , ſittlich gefährdeter und verkrüppelter Kinder beſteht
kein Schulzwang , wohl aber der Unterrichtszwang ( Bad . Verf . § 19 Abf . 5
ESchGeſ . §S 5) . Vergl . Abſchnitt VIII .

Die Durchführung des Schulzwanges hat den dauernden Aufenthalt
an einem beſtimmten Ort zur Vorausſetzung . Dieſe Vorausſetzung trifft nicht
zu bei Perſonen , die einen Gewerbebetriebim Umherziehen
ausüben . Für ſolche beſtimmt § 62 i. V. mit § 57 b Ziff . 4 der Gewerbe —
ordnung , daß die Genehmigung zur Mitführung noch im ſchulpflichtigen
Alter ſtehender Kinder nicht erteilt werden darf , wenn für deren Unter⸗
richt nicht genügend geſorgt iſt . Nach einer Anweiſung des Miniſteriums
des Innern an die Bezirksämter vom 17. November 1886 ſoll die Er⸗
laubnis zum Mitführen der Kinder nur erteilt werden , wenn der Nach⸗
weis erbracht wird , daß die mitgeführten Kinder auch während des Um⸗
herziehens einen den geſetzlichen Anforderungen entſprechenden , ſyſte⸗
matiſchen Unterricht erhalten . Das ſoll in der Regel nur dann angenom⸗
men werden , wenn eine zur Erteilung des Unterrichts befähigte Per⸗
ſönlichkeit mitgeführt wird . Dagegen ſoll ein nur zeitweilig an den
wechſelnden Aufenthaltsorten ſtattfindender Beſuch der Ortsſchule im all⸗
gemeinen nicht als genügend angeſehen werden . In jedem Fall ſoll vor
der Erteilung der Erlaubnis zum Mitführen der Kinder die Ortsſchul⸗
behörde zu einer gutachtlichen Außerung veranlaßt werden , ob die in
Ausſicht genommenen unterrichtlichen Maßnahmen als genügend zu er⸗
achten ſind .

Däs Verlangen der Mitführt einer eigenen Lehrperſon ſich
nur bei größeren Betrieben durchführen . Ob, abgeſehen davon , die Unter⸗
richtung der mitgeführten Kinder bei wechſelndem Schulbeſuch genügend
gewährleiſtet iſt , wird Sache der Prüfung im einzelnen Fall ſein . Die
Ortsſchulbehörden werden überdies bei ihrer Außerung nicht nur die
unterrichtliche , ſondern auch die erzieheriſche Seite einer gewiſſenhaften
Prüfung zu unterziehen haben . Ergibt ſich beim Beſuch einer Schule
durch ſolche Kinder , daß die bei der Genehmigung zu ihrer Mitfü 1
unterſtellten Vorausſetzungen nicht reffen , ſo haben die Lehr
Ortsſchulbehörden alsbald dem nächſten Bezirksamt wegen Herbeif
rung entſprechender Abhilfe bezw . iehung der Erlaubnis zr
führung der Kinder Anzeige zu erſtatten . ( Vergl . Bktm . des vorm . O
vom 6. Dez . 1889 und vom 2 1898 — SchVOBl . 1888 S
und 1898 S. 126. )

2. Die Befreiung vom Beſuch der Volksſchule aufgrund der
von Privatunterricht iſt , abgeſehen von der beſor
der Verhältt ſuck
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Schulgeſetz .

ſchule nicht beſuchen können . ( Bktm , des UM. vom 20. Juni 1920 3u §. 19

Abſ . 5 der Bad . Verf . ) . Das vorgelegte Zeugnis hat jeweils nur für die

Dauer eines Jahres Geltung . Nach Ablauf dieſes Zeitraumes iſt von

neuem zu prüfen , ob die für die Befreiung vom Beſuch der Volksſchule

erforderlichen Vorausſetzungen noch vorliegen . ( Bktm . des UM. , die

Durchführung des GSchG . betr . , vom 2. Juni 1922 ). Art und Umfang
des zu erteilenden Unterrichts beſtimmt das Kreisſchulamt unter Berück⸗

ſichtigung der Veranlagung des Schülers . Feſte Normen , insbeſondere
was die Zahl der Unterrichtsſtunden angeht , laſſen ſich nicht aufſtellen .

Dagegen iſt in ſinngemäßer Anwendung der Beſtimmung in § 133 Abſ .
2 Ziff . 2 SchG . zu verlangen , daß die mit der Erteilung des Unterrichts

zu betrauende Perſönlichkeit die Befähigung hiezu durch Ablegung der

Volksſchullehrerprüfung nachgewieſen hat . Auch muß die ſittliche Wür⸗

digkeit des Lehrers außer Zweifel ſtehen .

3. § 71 PStGB . in der Faſſung des Geſetzes vom 18. Juli 1923 lautet :

§ 71. Mit Haft bis zu 3 Tagen oder Geld werden Eltern ,

Pflegeeltern , Vormünder , Dienst - oder Lehrherrn gestraft ,

wWelche ohne genügende Entschuldigung unterlassen , ihre

schulpflichtigen Kinder , Pflegekinder , Mündel , Dienstboten

und Lehrlinge zum Schulbesuch anzuhalten , wenn sie wegen

solcher schuldbaren Versäumnisse kruchtlos wiederholt mit

Geldstraken oder Mahnungen ( Schulgesetz § 4) belegt wor - ⸗

den sind .

Die Geldſtrafe kann nach 8 27 RStG in der Faſſung der Verord⸗

nung der Reichsregierung über Vermögensſtrafen und Bußen vom

6. Februar 1924 ( RGBl . Nr . 7) im Rahmen von 1 —150 RM . bemeſſen

werden .

4. Das Geſetz vom 13. Mai 1892 hat anſtelle des bis dahin in Geltung

geweſenen Perſonalprinzips , wonach die Vorſchriften über den Unter⸗

richtszwang ( Abſ . 1) nur auf badiſche Staatsangehörige Anwendung zu

finden hatten und nur durch Staatsverträge auf Nicht⸗Badener anwend⸗

bar erklärt werden konnten , das Territorialitätsprinzip ge⸗

ſetzt und damit den Geltungsbereich des Abſ . 1 auf alle im Gebiet des

badiſchen Staates ſich aufhaltenden Perſonen ausgedehnt , vorbehaltlich

anderweitiger Regelung im Wege des Staatsvertrags . Die ſ. Zt . auf⸗

grund der früheren geſetzlichen Beſtimmungen mit allen deutſchen Staa⸗

ten, mit Ausnahme von Bayern und Braunſchweig , abgeſchloſſenen

Verträge , die im weſentlichen dahin gingen , daß die in einem frem⸗

den Staat ſich aufhaltenden Kinder nach den Vorſchriften des Aufent⸗
haltsortes zum Schulbeſuch beigezogen , daß ſie aber aus der

Schule entlaſſen werden ſollten , wenn ſie nach einem Zeugnis ihrer

heimiſchen Schulbehörde dasjenige Maß von Kenntniſſen ſich erworben ,

das in ihrem Heimatſtaat die Vorausſetzung für die Schulentlaſſung

bildete , behielten in Rückſicht auf dieſe Ausnahmebeſtimmung auch
unter der veränderten Rechtslage ihre Gültigkeit . Dieſe in den Augen
der badiſchen Bevölkerung als eine Beſſerſtellung der ausländiſchen

Kinder gegenüber den einheimiſchen ſich darſtellenden Beſtimmungen

gaben beſonders in den Grenzbezirken , abgeſehen von den Störungen des

Unterrichtsbetriebs , Anlaß zu weitgehender Mißſtimmung . Der in Rück⸗

ſicht hierauf von Baden in einer Konferenz der Vertreter ſämtlicher deut⸗



Von der Schulpflicht u. der äußeren Einrichtung der Volksſchule . § 2. 5

ſchen Unterrichtsverwaltungen in Eiſenach im Jahre 1913 geſtellte An⸗

trag auf gleichmäßige Beiziehung aller in einem Staat ſich aufhaltenden

Kinder zum Schulbeſuch nach den Vorſchriften dieſes Staates führte nach

längeren Verhandlungen zu dem Ergebnis , daß alle beteiligten Staaten ſich

mit der Aufhebung der ſ. Zt . abgeſchloſſenen Verträge einverſtanden er⸗

klärten , Preußen allerdings mit dem Vorbehalt , daß der Beizug nicht

mehr ſtattfinden ſolle , wenn die Kinder der Schulpflicht in ihrem Heimat⸗

ſtaat nach Ausweis eines hierüber vorzulegenden Zeugniſſes der hei⸗

miſchen Schulbehörde vor dem Verzug in den anderen Staat genügt

haben . ( Bktm . des UM. vom 26. Oktober 1916 , SchVBl . Nr . 15 S. 113

und Nr . 27 S. 214, vom 5. März 1918 SchVBl . Nr . 7 S. 65 und vom

13. Dezember 1919 SchVBl . Nr . 42 S. 348. ) Der gemachte Vorbehalt
hat praktiſch nur für Preußen mit ſeiner in einzelnen Provinzen

weniger als 8 Jahre betragenden Schulpflicht Bedeutung und gilt

auch nur für preußiſche Staatsangehörige . Badiſche Staatsangehörige ,
die bei einem Aufenthalt in Preußen der Schulpflicht dort genügt haben ,

ſind bei ihrer Rückkehr nach Baden gegebenenfalls noch weiter zum
Schulbeſuch beizuziehen . Baieriſche Staatsangehörige , die nach Been⸗

digung der ſiebenjährigen Schulzeit ihres Heimatſtaates in Baden in eine

Lehre eintreten , dürfen weder zum Beſuch der Fortbildungs⸗ , noch auch
der Gewerbe - oder Handelsſchule zugelaſſen werden , ſondern müſſen zu⸗
nächſt noch 1 Jahr lang die Volksſchule beſuchen . Reichsaus⸗
ländern gegenüber wird die Beſtimmung nur durchzuführen ſein ,
wenn ſie der deutſchen Sprache ſoweit mächtig ſind , um überhaupt am

Unterricht teilnehmen zu können . Vorausſetzung iſt überdies , daß der

Aufenthalt nicht von vornherein auf einen kürzeren Zeitraum beſchränkt iſt .

Dauer , Beginn und Ende der Schulpflicht .

8§8 2.

EUG . vom 8. März 1868 §S 2, Geſ . vom 13. Mai 1892 , Art . 1. , Geſ . vom
7. Juli 1910 Art

( 41) Die Schulpflicht dauert 8 Jahre . Sie beginnt an Oſtern
gleichzeitig mit dem Anfang des Schuljahres für alle Kinder ,

welche bis zum nächſtfolgenden 30 . April das 6. Lebensjahr voll⸗
enden . Sie endigt gleichfalls an Oſtern mit dem Schluß des

Schuljahres für alle Kinder , welche bis zu dem nächſtfolgenden
30 . April das 14 . Lebensjahr zurücklegen .

( 2) Für Kinder , welche ſchwächlich oder in der Entwicklung

zurückgeblieben ſind , kann hinſichtlich des Anfangstermins der

Schulpflicht bis zu zwei Jahren Nachſicht erteilt werden . Ihce

Entlaſſung aus der Schule darf aber nicht über den auf das voll⸗

endete fünfzehnte Lebensjahr folgenden Schuljahrſchluß hinaus⸗

geſchoben werden .

SchG . §S 4. 30 . §S 1 Ziff . 1. Scho . §8 1 —3 , 6, 8, 9. SchAVd . § 10.
Gew. ⸗Ord . § 135.

1. Das Geſetz regelt die Schulpflicht , entgegen den früheren
Beſtimmungen , für Knaben und Mädchen einheitlich , indem es deren



6 Schulgeſetz .

Anfang , Dauer und Ende feſtſetzt , den Anfang auf Oſtern des Jahres , in

dem das Kind bis zum 30. April das 6. Lebensjahr vollendet , die
Dauer auf 8 Jahre und das Ende auf Oſtern des Jahres , 25
zu deſſen 30. April das Kind das 14. Lebensjahr zurückgelegthat. Eine

Beſtimmung , daß auch Kinder , die das Alter der Schulpflicht noch nicht er⸗

reicht haben , in die Schule aufgenommen werden dürfen , enthält das

Geſetz ebenſowenig , als das Verbot , daß es nicht geſchehen dürfe . Es ſucht

aber einem ſolch vorzeitigen Eintritt in die Schule , wie er früher zur

Erreichung vorzeitiger Entlaſſung häufig vorkam , dadurch zu begegnen,
daß es das Ende der Schulpflicht außer von dem achtjährigen Beſuch

noch weiter von der Vollendung des 14. Lebensjahres abhängig macht.
Die Folge iſt , daß Kinder , die erſt nach dem 30. April des Jahres , in dem

ſie an Oſtern in die Schule eintreten , das 6. Lebensjahr vollenden , nur

nach einem neunjährigen Schulbeſuch entlaſſen werden können .

Die Schulordnung hat den Vollzug der geſetzlichen Vorſchriften

dahin geregelt , daß ſie den vorzeitigen Eintritt in die Schule

zwar nicht ausdrücklich , aber doch indirekt dadurch verbietet , daß

ſie ihn nur in einem einzigen Ausnahmefall für zuläſſig erklärt ,

dann nämlich , wenn es ſich um Kinder handelt , die zum ſpäteren

Übergang in eine Höhere Lehranſtalt beſtimmt ſind . Nach § 9 der Schul⸗

ordnung können ſolche Kinder ausnahmsweiſe ſchon an Oſtern des

Jahres aufgenommen werden , in welchem ſie das 6. Lebensjahr bis zum
1. September vollenden , ſofern ſie durch ein ärztliches Zeugnis den

Nachweis erbringen , daß ſie nach ihrer geiſtigen und körperlichen Ent⸗
wicklung den Anforderungen der Schule gewachſen ſind . Zur Vermei
dung einer mißbräuchlichen Inanſpruchnahme dieſer Vergünſtigung iſt

weiter beſtimmt , daß , falls der Übergang in eine Höhere Lehranſtalt

ſpäter nicht erfolgen ſollte , das Kind die Schule noch ein weiteres Jahr ,

ſonach im ganzen 9 Jahre , zu beſuchen habe . Die Eltern müſſen die

ihnen hierüber zu machende Eröffnung urkundlich beſcheinigen . Die An⸗

wendung dieſer Ausnahmebeſtimmung iſt im einzelnen Fall ins Er⸗
meſſen ver Ortsſchulbehörde geſtellt , aber wohl kaum jemals verſagt
worden . Die Beſtimmung iſt ſ. Zt . erſt nach langen Verhandlungen und

nicht ohne ſchwere Bedenken in die Schulordnung aufgenommen worden ,
weil man dadurch die Durchbrechung eines allgemeinen Grundſatzes zu⸗
gunſten eines beſchränkten Kreiſes von Kindern erblicken zu müſſen

glaubte . Schließlich gab aber die Erwägung den Ausſchlag , daß ein

Feſthalten an dem allgemeinen Grundſatz das Aufnahmealter in eine

Höhere Lehranſtalt bei der hiefür vorgeſchriebenen Vorbereitungszeit
von mindeſtens 3j Jahren unter Umſtänden über das vollendete zehnte
Lebensjahr hinausſchieben würde und dadurch beſonders für befähigte
Schüler eine möglicherweiſe für lange Zeit nachwirkende Schädigung zur
Folge haben könnte . Nicht ohne Einfluß war dabei noch die Erwägung ,

daß bei der in Norddeutſchland damals allgemein üblichen dreijährigen
Vorbereitungszeit die badiſchen Landeskinder beim übertritt in einen reichs⸗

geſetzlich geregelten Beruf gegenüber den Anwärtern aus anderen deut⸗

ſchen Staaten um ein Jahr zurückſtehen würden . Die Anwendung der

Beſtimmung des § 9 der Schulordnung ergab für den Übergang in eine
Höhere Lehranſtalt ein Alter von mindeſtens 9 und von höchſtens 10

Jahren . Durch die Ldsh. Verordnung vom 18. September 1909 , über
die Einrichtung der Höheren Lehranſtalten , iſt das Aufnahmealter auf das
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Von der Schulpflicht u. der äußeren Einrichtung der Volksſchule . § 2. 7

vollendete 9. Lebensjahr feſtgeſetzt , mit der Ermächtigung , in beſonderen
Fällen noch Nachſicht bis zur Dauer eines Tertials zu gewähren .

Es iſt noch zu erörtern , ob die Vorſchrift des §S9 der Schulordnung ,
die in ihrer Durchführung , ſoweit die Verlängerung des Schulbeſuchs
in Frage kommt , erhebliche Schwierigkeiten bietet , mit der Ver⸗

legung des Schuljahres der Höheren Lehranſtalten
auf Oſtern ( im Jahr 1921 ) hinfällig oder entbehrlich geworden
und deshalb aufzuheben iſt . Die Frage wäre zu bejahen , wenn mit
dieſer Anderung eine Abkürzung der Vorbereitungszeit in die höhere
Schule eingetreten wäre . Dies iſt aber rechtlich nicht der Fall . Schon der
Ausſchuß zur Beratung der badiſchen Verfaſſung war der Anſchauung ,
daß die Zeit des allgemein verpflichtenden Beſuchs der Volksſchule auf
4 Jahre feſtzuſetzen ſei , und dieſer Zeitraum iſt ſpäterhin durch das
GSchG . vorgeſchrieben und auch in dem Anderungsgeſetz vom 18. Aprit
1925 als Regel feſtgehalten worden . Damit hat die in den letzten Jahren ,
weſentlich infolge der Schwierigkeiten , die in anderen deutſchen Ländern
der Durchführung des GSchG . entgegenſtanden , eingeriſſene Unſicherheit
über die Dauer der Vorbereitungszeit ihr Ende erreicht , und die Norm
für den Übergang in eine höhere Schule bildet künftig allgemein die vier⸗
jährige , und nur in Ausnahmefällen eine dreijährige Vorbereitungszeit .
Dieſem Rechtszuſtand gegenüber hätte die Aufhebung des § 9 der Schul⸗
ordnung zur Folge , daß die Schüler und Schülerinnen beim Übergang in
eine höhere Schule für die Regel ein Alter von 10 bis 11, und nur aus⸗
nahmsweiſe von 9 bis 10 Jahren hätten . Bei Aufrechterhaltung der
Beſtimmung des § 9 Schdo. wird ſich dieſes Alter durchgehends um
4 Monate ermäßigen , ſonach als Regel 993 bis 10⸗ Jahre , ausnahms⸗
weiſe 895 bis 92 Jahre betragen . Bei der 3½ jährigen Vorbereitungs⸗
zeit ergab ſich ein Aufnahmealter von 9 bis 10 Jahren und unter Berück⸗
ſichtigung der Vorſchrift der Ldsh . VO. vom 18. September 1909 , wo⸗
nach ausnahmsweiſe auch Schüler aufgenommen werden können , die das

Lebensjahr bis Schluß des erſten Tertials erreichen , ein ſolches von
8 % bis 10 Jahren . Dieſe Verhältniſſe ſprechen mehr für die Beibehal⸗
tung des § 9 der Schulordnung , als für ſeine Aufhebung . Zu erwägen
wäre nur die Aufhebung der Ermächtigung zur Nachſichtserteilung über
das 9. Jahr zurück und eine Neugeſtaltung des Aufnahmealters in die
Volksſchule im Anſchluß an die Vorſchrift des Geſ . vom 13. Mai 1892 .

Wo ſich aus der Ausdehnung des Schulbeſuchs auf 9 Jahre in einem
Fall beſondere Härten ergeben , kann nach erfolgreichem Beſuch der achten
Klaſſe der Beſuch der Gewerbe - oder Handelsſchule ( nicht aber auch der
Fortbildungsſchule ) als Erſatz für den weiteren Beſuch der Volksſchule er⸗
klärt werden . Die Entſcheidung hierüber kommt dem UM. zu.

Die Vorſchriften der Schulordnung ſind auch bei der Aufnahme von
Schülern in nichtſtaatliche Lehranſtalten zu beachten . Iſt ein

Schüler vorzeitig aufgenommen worden , ſo iſt er beim ſpäteren Über⸗
gang in die Volksſchule in die Klaſſe einzureihen , in der er ſich befinden
würde , wenn er bei Beginn des Schuljahres in die Volksſchule ein⸗

getreten wäre . In gleicher Weiſe iſt mit Schülern zu verfahren , die aus

privater Vorbereitung kommen .

Beginn und Ende des Schuljahres ſind im Schulgeſetz , wie in

ſeinen Vorgängern , auf Oſtern feſtgeſetzt . Der ſ. Zt . im Entwurf des

Geſetzes gemachte Vorſchlag , den 1. Mai dafür zu beſtimmen , wurde
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von der Zweiten Kammer der Landſtände „in Rückſicht auf die im Volk

eingelebte Gewohnheit und die an Oſtern zur Entlaſſung kommenden
evangeliſchen Schüler “ abgelehnt . Auch der Verf . Ausſch. hat ſich ſ. Zt .
nahezu einſtimmig für die Beibehaltung des Oſtertermins ausgeſprochen
wegen des Übergangs der Schulentlaſſenen in das bürgerliche Leben .

2. Die ſchon im Elementarunterrichtsgeſetz vorgeſehene Nach⸗
ſichtserteilung vom Beginn der Schulpflicht für
ſchwächliche und in der Entwicklung zurückgebliebene Kinder iſt im
Schulgeſetz zur Vermeidung mißbräuchlicher Anwendung ihres bis dahin

verpflichtenden Charakters entkleidet und in eine Ermeſſungsvorſchrift
umgewandelt worden ; ferner wird der Zeitraum begrenzt , für den Nach⸗
ſicht erteilt werden kann , und ſchließlich wird beſtimmt , daß im Fall
des verſpäteten Eintritts die Schulpflicht über das 14. Lebensjahr hinaus
zu verlängern iſt . Die Verlängerung beträgt in jedem Fall , gleichgültig ,
ob die Nachſichtserteilung ſich auf ein oder zwei Jahre erſtreckt hat , ein

Jahr . Denn der im Geſetz als äußerſte Grenze bezeichnete Entlaſſungs⸗
termin fällt ſtets mit dem Ende des auf das letzte Schulpflichtjahr folgen⸗
den Schuljahres zuſammen . Für nichtbadiſche Kinder , die ſ. Zt . in
ihrem Heimatſtaat verſpätet in die Schule aufgenommen wurden , tritt
eine Verlängerung des Schulbeſuchs nicht ein , da dieſe im Geſetz lediglich
als die Folge einer ins Ermeſſen der badiſchen Schulbehörde geſtellten
Entſchließung vorgeſehen iſt .

Zuſtändig zur Nachſichtserteilung iſt die Ortsſchulbehörde , die ,
wenn die Mängel nicht offenſichtlich ſind , deren Nachweis durch Vorlage
eines ärztlichen Zeugniſſes verlangen muß . Wo ein Schularzt beſtellt
iſt , liegt dieſem die Verpflichtung zur gutachtlichen Außerung ob.

Aus dem Wort „Nachſichtserteilung “ ergibt ſich, daß die Ent⸗
ſchließung der Schulbehörde einen Antrag des Erziehungsberechtigten
vorausſetzt . Wenn in § 6 Abſ . 2 der Schulordnung die Zurückſtellung
von Kindern von der Aufnahme in die Volksſchule auch ohne Antrag
der Eltern für zuläſſig erklärt wird , ſofern feſtgeſtellt iſt , daß das Kind
„nach ſeiner körperlichen und geiſtigen Entwicklung nicht im Stande iſt ,
den Anforderungen der Schule zu genügen “ , ſo beruht die Grundlage
für dieſe , in ihren Vorausſetzungen über den Rahmen des § 2 Abſ . 2

SchG. hinausgehende Ermächtigung auf einer allgemeinen , in §S 3 SchG .
in verſchärfter Form zum Ausdruck gekommenen Erwägung . Die Zurück⸗
ſtellung darf in einem ſolchen Fall nur erfolgen , wenn das Vorhandenſein
der bezeichneten Vorausſetzungen durch ein Gutachten des zuſtändigen
Bezirksarztes beſtätigt wird . Den Eltern ſteht in jedem Fall gegen
die die Zurückſtellung des Kindes anordnende Verfügung der örtlichen
Schulbehörde das Recht der Beſchwerde an die vorgeſetzte Behörde zu .

Befreiung und Ausſchließung vom Beſuch der Volksſchule .

§ 3.

Geſ . vom 13. Mai 1892 Art . 1, 3. Geſ . vom 7. Juli 1910 Art . I.

( 0 Kinder , die wegen körperlicher oder geiſtiger Gebrechen
am Unterricht der Volksſchule nicht teilnehmen können , ſind zu
deren Beſuch nicht anzuhalten .
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( 2) Kinder , die wegen körperlicher Leiden oder ſittlicher Ver⸗
fehlungen für die Geſundheit oder Sittlichkeit der übrigen Schüler
eine Gefahr bilden , können vom Beſuch der Volksſchule zeitweiſe
oder dauernd befreit oder ausgeſchloſſen werden .

( 8) Sofern für den Unterricht ſolcher Kinder nicht durch be⸗
ſondere Geſetze oder durch entſprechende Veranſtaltungen der
Gemeinde Vorſorge getroffen iſt , ſind die Eltern oder deren
Stellvertreter , ſoweit der Zuſtand der Kinder es geſtattet , ver⸗
pflichtet , für private Unterweiſung zu ſorgen .

( 4) Sind dieſelben außerſtande , ſo hat die Gemeinde hierfür
einzutreten , deren Volksſchule zu beſuchen die Kinder an ſich ver⸗
pflichtet wären .

1. 3VO . §S 1 Ziff . 2. SchO . § 7. Geſ . vom 11. Auguſt 1902 , die Erzie⸗
hung und den Unterricht nicht vollſinniger Kinder betr . ( ſiehe Ab⸗
ſchnitt VIII ) .

2. 3BO . §S 3 Ziff . 2. SchAVO . § 10 Ziff . 1. SchO . §S 60 RIJWGG . 8 62ff .
AV. des StM . z. RJWG . vom 31. März 1924 . VVO . des Juſtiz⸗
miniſteriums zum RJWG . vom 10. Juni 1924

3B0 . 8 1 Ziff . 3 u. §S 3 Ziff . 3. Schcs . § 39 Abſ . 2.
4. SchG . § 7. Bad . Verf . § 19 Abſ . 7 . StVG . 8 28.

23 Abſatz 1 lautete in der Faſſung des Geſetzes vom 13. Mai 1892 :

„ Kinder , die wegen körperlicher oder geistiger Gebrechen
nicht mit Erfolg am Unterricht teilnebmen können , sind 2u
dessen Besuch nicht anzuhalten . “

Das Schulgeſetz von 1910 hat die Worte „mit Erfolg “ geſtrichen mit
dem Zweck , die Beſtimmung auch auf Kinder auszudehnen , bei denen
nur eine tatſächliche Unmöglichkeit zum Beſuch des Unterrichts vorliegt ,
wie z. B. bei verkrüppelten oder ſonſt in der Bewegung gehinderten Kin⸗
dern . Unter die Vorſchrift des Abſatzes 1 fallen hiernach blinde ,
taubſtumme , ſchwachſinnige und krüppelhafte oder ſonſt
bewegungsunfähige Kinder , nicht aber auch Kinder , die für den Unter⸗
richt , wie er in der Volksſchule geboten wird , an ſich empfänglich wären ,
die aber nach ihrem körperlichen Zuſtand immerhin eine beſondere Für⸗
jorge verdienen und deshalb beſſer getrennt von den übrigen Schülern
unterrichtet werden , wie die Schwerhörrugen , Schwachſich⸗
tigen , Sprachgebrechlichen . Wo beſondere Klaſſen für ſolche
Kinder errichtet ſind , fallen ſie unter die Beſtimmung des § 39 Abſ . 2
des SchG .

Die Fürſorge für die Erziehung und den Unterricht der blinden ,
taubſtummen und ſchwachſinnigen Kinder iſt durch das Geſetz
vom 11. Auguſt 1902 , die Erziehung und den Unterricht nicht vollſinniger
Kinder betr . , geregelt . Das Geſetz hat ( in §S 15) ſeine Beſtimmungen
auch auf die Kinder , die vom Schulbeſuch entbunden oder ausgeſchloſſen
ſind , mit der Maßgabe für anwendbar erklärt , daß anſtelle der für ſolche
Kinder fehlenden Staatsanſtalten auch Privatanſtalten als Erſatz treten
können. Solche Privatanſtalten ſind errichtet außer für ſchwach⸗
ſinnige für krüppelhafte und epileptiſche Kinder . die
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Schulverhältniſſe auch dieſer Kinder richten ſich hiernach , ſofern ſie die

Volksſchule nicht beſuchen können oder dauernd von ihrem Beſuch aus⸗

geſchloſſen ſind , nach den Vorſchriften des Geſetzes vom 11. Auguſt 1902

—ſiehe Abſchnitt VIII .

2. Abſatz 2 umfaßt diejenigen Kinder , die nach ihrer körperlichen und

geiſtigen Verfaſſung an ſich die Volksſchule beſuchen könnten , deren Zu⸗
ſammenſein mit anderen Kindern aber für dieſe eine geſundheit⸗

liche oder ſittliche Gefahr bilden könnte .

Die Fernhaltung ſolcher Kinder vom Unterricht kann entweder durch

Befreiung oder durch Ausſchließung erfolgen . Die Befreiung

wird meiſt auf Antrag der Eltern , ſie kann aber auch ohne einen ſolchen

auf einen Antrag des Schularztes , als die in Form mildere Maßregel ,

ausgeſprochen werden , beſonders dann , wenn es ſich um einen nur vor⸗

übergehenden krankhaften Zuſtand handelt und das Einverſtändnis der

Eltern zu unterſtellen iſt .

Zu den körperlich leidenden Kindern gehören die epileptiſchen ,

die mit einer anſteckenden inneren oder äußeren oder mit einer

ekelerregenden Krankheit behafteten — Tuberkuloſe , Veits⸗

tanz , Hautkrankheiten — nicht aber auch unreinliche , mit Krätze

oder Läuſen behaftete Kinder . ( Bezüglich der letzteren vergl . §S 60 Abſ . 2

der Scho . )
Wo für eine Schule ein Schularzt beſtellt iſt , hat dieſer die Ver⸗

pflichtung , neu zugehende Schüler daraufhin zu unterſuchen , ob bei ihnen

Krankheiten , die eine Anſteckungsgefahr in ſich ſchließen , vorhanden ſind .

( SchAVoO . § 10 Ziff . 1. ) An Schulen , an denen ein Schularzt nicht be⸗

ſtellt iſt , hat der Lehrer entſprechende Wahrnehmungen alsbald durch

Vermittelung der Ortsſchulbehörde dem Kreisſchulamt zur Weiterleitung
an das Unterrichtsminiſterium zur Kenntnis zu bringen .

Inwieweit ein unſittliches Verhalten die Ausweiſung be⸗

gründen kann , wird im allgemeinen Sache der Würdigung im einzelnen

Falle ſein . Dabei wird beſonders zu prüfen ſein , ob und in welchem Umfang

das Verhalten unter den Mitſchülern bekannt geworden und welche Ge⸗
währ die häuslichen Verhältniſſe des Schülers für deſſen ſittliche Beein⸗

fluſſung und dauernde Beſſerung bieten . Unter Umſtänden wird auch

ein beharrlich fortgeſetztes , allen Beſſerungsverſuchen trotzendes und die

Aufrechterhaltung der Schulzucht ſchwer gefährdendes ſonſtiges Verhalten

eines Schülers , zumal wenn es an der häuslichen Erziehung fehlt , den

Anlaß zur Ausſchließung bieten können .

Die Befreiung und die Ausſchließung können auf Zeit be⸗

ſchränkt oder dauernd ſein . Eine Beſchränkung wird in der Regel

bei körperlichen Leiden in Rückſicht auf die Möglichkeit der Heilung ein⸗

treten , während die Ausſchließung wegen ſittlicher Mängel in der Regel
unbeſchränkt ſein wird . Die Befreiung und Ausſchließung ſind vom

Unterrichtsminiſterium auszuſprechen . — 3VO . § 3 Ziff . 2 —: damit ſoll

eine möglichſte Einheitlichkeit in der Handhabung des Geſetzes gewähr⸗

leiſtet werden . Die ausgeſprochene Ausſchließung gilt für alle Volks⸗

ſchulen des ganzen Landes . Ein aus der Volksſchule eines Ortes aus⸗

Wchur Schüler kann daher ohne Genehmigung des Unterrichtsmini⸗

Vgehn 5 er S aufgenommen werden . Die

nOrtswechſel in der Regel nur dann zu ver⸗

neten
Und0
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ſagen ſein , wenn zu befürchten ſteht , daß der Schüler auch auf die neue

Umgebung einen ſchädlichen Einfluß ausüben wird .

3. Die Beſtimmungen des Abſatz 3 beziehen ſich auf die beiden

vorausgegangenen Abſätze . Für die unter Abſ . 2 fallenden Schüler

beſteht eine geſetzliche Vorſorge , abgeſehen von den epileptiſchen ,
nur für die ſittlich verwahrloſten Kinder . Die für ſolche

früher gültigen Beſtimmungen über die Zwangserziehung ſind durch
RIJWGG. 8§ 64 außer Kraft geſetzt .

Der hier zunächſt in Betracht kommende §S 63 RJWG . lautet :

Ein Minderjähriger , der das 18. Lebensjahr noch nicht
vollendet hat , ist durch Beschluß des Vormundschaftsgerichts
der Fürsorgeerziehung zu überweisen ,

1. wenn die Voraussetzungen des § 1666 oder des §S 1838
des Bürgerlichen Gesetzbuches vorliegen und die Entfernung
des Minderjährigen aus seiner bisherigen Umgebung zur Ver -

hütung der Verwahrlosung erforderlich ist , eine nach dem Hr -

messen des Vormundschaftsgerichts geeignete Unterbringung
aber anderweit nicht erfolgen kann ;

2. wenn die Fürsorgeerziehung zur Beseitigung der Ver -

wahrlosung wegen Unzulänglichkeit der Erziehung erforderlich
ist .

Die §S 1666 und 1838 BGB . lauten :

„§S 1666 . Wird das geistige oder leibliche Wohl des Kindes
dadurch gefährdet , daß der Vater das Recht der Sorge für
die Person des Kindes mißbraucht , das Kind vernachlässigt
oder sich eines ehrlosen oder unsittlichen Verhaltens schuldig
macht , so hat das Vormundschaftsgericht die zur Abwendung
der Gefahr erforderlichen Maßregeln zu treffen . Das Vormund -

schaftsgericht kann insbesondere anordnen , daß das Kind zum
Zwecke der Erziehung in einer geeigneten Familie oder in
einer Erziehungsanstalt oder einer Besserungsanstalt unter -

gebracht wird . “

„§ 1838 . Das Vormundschaftsgericht kann anordnen , daß
der Mündel zum Zwecke der Erziehung in einer geeigneten
Familie oder in einer Erziehungsanstalt oder einer Besserungs -
anstalt untergebracht wird . Steht dem Vater oder der Mutter
die Sorge für die Person des Mündels zu , so ist eine solche

Anordnung nur unter den Voraussetzungen des §S 1666 zulässig . “

Nach § 62 RIJWG . wird die Fürſorgeerziehung in einer geeig⸗
neten Familie oder in einer Erziehungsanſtalt unter öffentlicher Aufſicht
und auf öffentliche Koſten durchgeführt . Fürſorgeerziehungs⸗
behörde im Sinne des RJWG . iſt das Juſtizminiſterium .

Familienerziehung , der im allgemeinen der Vorzug zu
geben iſt ( AV. des StM . zum RIJWG . vom 31. März 1924 8 26) , iſt
in der Regel dann anzuordnen , wenn die Verwahrloſung äußerlich be⸗

dingt und noch nicht tiefgreifende Schäden erzeugt hat , ſo daß ein Erfolg
von einfachen Maßnahmen zu erwarten iſt . Anſtaltserziehung
iſt geboten , wenn moraliſche Minderwertigkeit in der Anlage des Zög⸗
lings gegeben oder die Verwahrloſung ſtärker vorgeſchritten iſt , ſo daß
beſondere Erziehungsmittel angewendet werden müſſen ; ſie iſt beſonders
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onzuordnen für Zöglinge , die der öffentlichen Volks⸗ ( und

Fortbildungs⸗ ) Schule wegen ſittlicher Gefährdung der übrigen

Schüler nicht überwieſen werden können oder daraus ausgeſchloſſen ſind.
( BVO. des Juſtizminiſteriums zum RJWG . vom 10. Juni 1924 88 38

und 61. ) **

Im Falle der Familienerziehung muß ein noch ſchulpflichtiger

Zögling in einer Familie ſeines Bekenntniſſes , im Falle der Anſtalts⸗
erziehung ſoll er, ſoweit möglich , in einer Anſtalt ſeines Bekenntniſſes

untergebracht werden . ( 8 69 des RJWG . ) 5

Über einen Antrag des Jugendamts 6 27 u. 65 RJWG . ) auf

Fürſorgeerziehung , der von den Erziehungsberechtigten , Geiſtlichen,
Schulbehörden , Lehrern oder anderen , an der ſittlichen Entwicklung des

Kindes beteiligten Perſonen oder Behörden angeregt ſein kann , ſind ,

falls ſie ſich nicht ſchon dem Jugendamt gegenüber geäußert haben , vom

Vormundſchaftsgericht jedenfalls zu hören : der zuſtändige Geiſtliche ( der

im Hinblick auf das Amtsgeheimnis die Auskunft verweigern kann ) und

der zuſtändige Lehrer (§S 33 der VVoO. zum RJWGG. ) .

Die Unterbringung kann in einer ſtaatlichen oder einer vom Landes⸗

jugendamt für geeignet erklärten ſonſtigen öffentlichen oder privaten Er⸗

ziehungsanſtalt erfolgen . Die Staatsaufſicht über dieſe Anſtalten wird

vom Juſtizminiſterium , die Schulaufſicht über die damit verbundenen

Schuleinrichtungen vom Unterrichtsminiſterium ausgeübt . ( AV. des StM .

vom 31. März 1924 , §§ 36, 8, 12, 19. )

Die ſtaatlichen Fürſorgeerziehungsanſtalten in

Flehingen und Sinsheim nehmen nur ſchulentlaſſene Knaben auf ,
Flehingen ſchulpflichtige vorübergehend zur Beobachtung .

Nichtſtaatliche , zur Aufnahme f chulpflichtiger Kinder

vom Landesjugendamt für gegeignet erklärte Anſtalten ſind der⸗

malen :

Paritätiſche Anſtalten : a)h für Knaben und Mädchen :
die v. Stulzſche Waiſenanſtalt in Baden⸗Lichtental , das Antoniushaus in

Heidelberg , das ſtädtiſche Kinderheim „ Siebenmühlental “ in Heidelberg ,

das ſtädtiſche Waiſen⸗ und Erziehungshaus in Heidelberg , das ſtädtiſche
Kinderheim in Mannheim⸗Rheinau ; b) für Knaben : das Jugend⸗

ſchutzheim in Karlsruhe ( vorwiegend für Schulentlaſſene ) ; c) für Mäd⸗

chen : die v. Weſſenbergſche Erziehungsanſtalt in Konſtanz .

Katholiſche Anſtalten : a) für Knaben : Waiſenhaus in Frei⸗
burg⸗Günterstal, Knabenheim Mariahof in Hüfingen , Erzbiſchöfliches

Armenkinderhaus in Riegel , Knabenwaiſenhaus St . Vinzenz in Sinz⸗
heim bei Baden ( bis zu 12 Jahren ) , Erzbiſchöfliches Armenkinderhaus

in Walldürn ( bis zu 12 Jahren ) ; b) für Mädchen : Waiſenhaus in

Freiburg⸗Günterstal , Erzbiſchöfliches Armenkinderhaus in Gurtweil , St .

Antoniusheim in Karlsruhe⸗Mühlburg , Herz - Jeſu - Heim in Konſtanz.
A Mädchenanſtalt „St. Joſef “ in Mannheim⸗Käfertal , St . Gebhardus⸗
haus in Oberkirch , Erziehungshaus der Frauen vom guten Hirten —

Maria⸗Viktoria⸗Stift — in Raäſtatt iſchulpflichtige Mädchen in der Be⸗

Wur)erf Franziskusheim in Schwarzach, St . Joſefs⸗Waiſen⸗

. Schre
Erzbiſchöfliches Armenkinderhaus in Walldürn ( bis zu

genk.
eignet,

Heinde
lberd
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Evangeliſche Anſtalten : a) für Knaben : Lahrer Waiſen⸗
und Rettungshaus in Dinglingen , Waiſenhaus „ Georgshilfe “ in Eichel
bei Wertheim , Kinderkrüppelheim „ Luiſenhof “ in Gresgen bei Schopf⸗

heim , Schwarzwälder Kinderrettungshaus in Hornberg ( bis zu 13 Jah⸗
ren ) , Kinder⸗Rettungsanſtalt Niefernburg in Niefern , Kleinkinderheim
„ Landhaus Heimat “ in Stühlingen ( bis zu 10 Jahren ) , Rettungsanſtalt
„Friedrichshöhe “ in Tüllingen bei Lörrach , Rettungsanſtalt in Wein⸗

garten , Rettungsanſtalt „ Pilgerhaus “ bei Weinheim , Kinder⸗ - Rettungs⸗
anſtalt „Hardtſtiftung “ in Welſchneureut , Diaſpora⸗Waiſen⸗ und Konfir⸗

mandenheim in Zell i. W. , Bauernhof Multen bei Aitern , Amt Schonau :
b) für Mädchen : Lahrer Waiſen⸗ und Rettungshaus in Dinglingen ,
Waiſenhaus „ Georgshilfe “ in Eichel bei Wertheim , Kinderkrüppelheim
„ Luiſenhof “ in Gresgen bei Schopfheim , Schwarzwälder Kinderrettungs⸗
haus in Hornberg ( bis zu 13 Jahren ) , Kinder - Rettungsanſtalt Niefery⸗

burg in Niefern , Kleinkinderheim „ Landhaus Heimat “ in Stühlingen
( bis zu 10 Jahren ) , Rettungsanſtalt „Friedrichshöhe “ in Tüllingen bei

Lörrach , Rettungsanſtalt „ Pilgershaus “ bei Weinheim , Kinder⸗Rettungs⸗
anſtalt „Hardtſtiftung “ in Welſchneureut , Diaſpora - Waiſen⸗ und Kon⸗

firmandenheim in Zell i. W. , Bauernhof Multen bei Aitern , Amt

Schönau .

Beſondere Veranſtaltungen von Gemeinden zur Unter⸗

richtung von Schülern , die wegen Gefährdung der Geſundheit ihrer Mit⸗

ſchüler vom Schulbeſuch ausgeſchloſſen ſind ( Abſ . 2) und von Schülern , die
am Unterricht der Volksſchule nicht teilnehmen können ( Abſatz 1) , beſtehen
dermalen nur in Mannheim , wo die tuberkulöſen Kinder und die krüp⸗
pelhaften und muskelſchwachen Kinder in beſonders für ſie eingerich⸗
teten Klaſſen unterrichtet werden . An allen anderen Orten muß die

Ausbildung ſolcher Kinder im Weg privater Unterweiſung er⸗
folgen . Die Verpflichtung hierzu wird vom Geſetz in erſter Reihe den
Eltern , und wenn dieſe hierzu außer Stand ſind , und nicht — wie bei
epileptiſchen und krüppelhaften Kindern — die Überführung in eine
Anſtalt möglich iſt , der Gemeinde auferlegt . Der Unterricht muß durch
einen hiefür befähigten Lehrer erteilt werden . Der gewöhnliche Fall für
das Verſagen der Eltern wird der ſein , daß ſie die Mittel nicht aufbrin⸗
gen können . Dem wird gleichzuſtellen ſein die Unmöglichkeit , einen ge⸗
eigneten Lehrer zu erhalten .

Zur Anordnung des Privatunterrichts im einzelnen Fall iſt nur
das Unterrichtsminiſterium zuſtändig . ( 3VO . § 3 Abſ . 3) . Der Anordnung
hat die Feſtſtellung voranzugehen , daß die private Unterweiſung in Rück⸗

ſicht auf den Krankheitszuſtand zuläſſig und empfehlenswert iſt . In Ge⸗

meinden , in denen ein beſonderer Schularzt beſtellt iſt , hat dieſer ſich
über die Frage zu äußern . ( SchAVO . § 10 Ziff . 1 a. E. ) Beſtehen gegen
eine von einem Privatarzt in der Sache ausgeſtellte Beſcheinigung Be —
denken , ſo iſt das Gutachten des Bezirksarztes einzuholen .

Die Durchführung der Anordnung und die Ueber⸗
wachung des Unterrichts iſt Sache des Kreisſchul⸗ oder Stadt⸗
ſchulamts , das deſſen Art und Umfang , auch wenn es ſich um einen von
der Gemeinde zu übernehmenden Unterricht handelt , von ſich aus beſtim⸗
men wird . Wird der im Auftrag der Eltern erteilte Privatunterricht
als nicht genügend erklärt , und weigern ſich die Eltern , die verlangte Er⸗

8
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herbeizuführen , ſo iſt bei Kindern , die ſich

dazu eignen , die Überführung in eine Anſtalt zu veranlaſſen ( unter An⸗

wendung der Beſtimmungen des Geſetzes vom 11. Auguſt 1902 ) . Iſt

eine ſolche Maßregel nicht möglich , und liegt auch kein zureichender

Grund für das Eintreten der Gemeinde vor , ſo wird gegen die Eltern

aufgrund des 8 71 PStGB . i. V. mit § 1 des SchG . vorzugehen und

bei mangelndem Erfolg nach § 1666 BGB . das Einſchreiten des Vor⸗

mundſchaftsgerichts anzurufen ſein.
Dasſelbe Verfahren iſt auch bei nichtbadiſchen , aber reichs⸗

deutſchen Kindern anzuwenden . Bei außerdeutſchen Kindern

wird die Anrufung des Vormundſchaftsgerichts davon abhängig ſein , daß

nach § 13 und § 27 des EG. zum B &B . die Anordnung einer Vor⸗

mundſchaft über das Kind zuläſſig iſt .

Eine Verpflichtung zur Übernahme des Privat⸗

unterrichts beſteht für einen Lehrer nur , wenn beim Eintreten der

Gemeinde für den Unterricht der Auftrag zur Erteilung desſelben von

dem Kreis⸗ oder Stadtſchulamt ausgeht ( vergl . § 58 der SchBVVO. ) , weil

für dieſen Fall die Übernahme des Unterrichts ſich als eine Neben⸗

beſchäftigung im ſtaatlichen Dienſt darſtellt (§ 11 Ziff . 2 der ELdsh.

Verordnung über die Pflichten der Beamten vom 27. Dezember 1889 —

Geſ . ⸗ u. VOBl . S. 535 und Art . 13 RPAV . ) . Voräausſetzung für eine

ſolche Auftragserteilung an den Lehrer iſt , daß dadurch ſeine Inanſpruch⸗

nahme nicht über die in § 55 des SchG . bezeichnete Grenze hinausgeht .

Da es ſich gewöhnlich um die Mehrbelaſtung für einen längeren Zeit⸗

raum handelt , ſollte die Grenze von 32 Wochenſtunden nicht überſchritten

werden . Am zweckmäßigſten wird die für den Privatunterricht auf⸗

zuwendende Zeit in das regelmäßige Stundendeputat des Lehrers eil

gerechnet und dieſer dafür von der entſprechenden Zahl von Pflicht⸗

ſtunden entlaſtet . Ein Zwang zur Übernahme der Privatſtunden kann

aver auch durch das Kreis⸗ oder Stadtſchulamt nur dann ausgeübt we

den , wenn nicht die Geſundheitsgefährdung wegen der

die Ausſchließung der Schüler erfolgt iſt , o b 1ebfiv uch fü rden

Lehrerbeſteht , worüber unter Umſtänden das Gutachten des Schul⸗

arztes oder des Bezirksarztes zu erheben iſt .

4. Was die K o ſten tragung für den Privatunterricht
Geſetz on aus , daß die Koſten beim Unvermögen

des Gef). DieBegr u‚ er d
1
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Häuſer des Landtags Anlaß zur Erörterung . Sie kann aber bei den Wand⸗
lungen , die inzwiſchen in Bezug auf die Tragung des Aufwandes der Volks⸗
ſchule eingetreten ſind , nicht mehr aufrecht erhalten werden .
Denn es kann keinem Zweifel unterliegen , daß es ſich bei dem von der
Gemeinde erteilten Privatunterricht um einen perſönlichen Aufwand für
die Volksſchule handelt , der durch die Vorſchriften des Schulgeſetzes ge —
boten iſt . Die Beiträge , die die Gemeinden für die Unterbringung nicht
vollſinniger Kinder in einer Anſtalt zu leiſten haben , berühren nur den
Aufwand für die Verpflegung der Kinder , nicht aber auch den Aufwand
für den Unterricht , da der Unterricht nach geſetzlicher Vorſchrift (§S 2
Abſ . 2 des Geſ . vom 11. Aug . 1902 , vergl . Abſch . VIII ) unentgeltlich
erteilt wird , und da überdies nach der Vorſchrift in § 8 Abſ . 2 lit . b a. a. O.
die allgemeinen Verwaltungskoſten , zu denen auch der Aufwand für das
Lehrperſonal gehört (§S 33 der VVO . zu dem Geſ . vom 9. Juni 1904 ) ,
vom Staat vorweg übernommen und bei der Feſtſetzung des Ver⸗
pflegungsbeitrages überhaupt nicht in Betracht gezogen werden .

Sofern daher den Gemeinden aus der in Frage ſtehenden Vorſchrift
beſondere Koſten erwachſen , was allerdings bei der in den großen
Städten wohl durchgehends beſtehenden Übung der Einrechnung der Pri⸗
ratſtunden in das Deputat der Lehrer faſt nirgends der Fall ſein wird ,
ſind dieſe aus der Staatskaſſe zu erſetzen . Wenn eine Gemeinde die
betreffenden Schüler bei entſprechender Zahl , ſtatt ſie einzeln zu unter⸗
richten , in eigenen Klaſſen vereinigt , und hiefür beſondere Lehrer an⸗
ſtellt , wäre auch der Aufwand für dieſe von der Sta atskaſſe zu
übernehmen . Den Maßſtab für die anzuſtellende Zahl von Lehrern
würde hierbei § 39 Abſ . 1 SchG . abgeben können . Das trifft aber nur für
ſolche Schüler zu, die nicht unter das Geſetz vom 11. Auguſt 1902 fallen ,
weil bezüglich dieſer Schüler eine Verpflichtung im Sinne des § 3 Abſ . 3
des SchG . zu privater Unterrichtung nicht beſteht .

Auch die in der Auflage an die Eltern , für private Unterweiſung
zu ſorgen , inbegriffene Verpfli ung zur Uebernahme der
erwachſenden Koſten kann in ihrer Rechtsbeftändigkeit ange⸗
zweifelt werden , nachdem durch die Ve aſſung der Grundſatz aufgeſtel
iſt , daß jeder Staatsbürger ſich ein vom Staat beſtimmtes Mindeſtmaß
von Wiſſen aneignen muß und daß die Übermittelung dieſes Kenntnis⸗
ſtandes unentgeltlich erfolgt , ein Grundſatz , der auch auf die vom
Beſuch der Volksſchule (§S 3 Abſ . 3) unverſchuldet oder infolge ei

Verſchuldens ausgeſchloſſenen oder b en Schüler Anwendung
Eine Befreiung von der Koſtentragung wird nur dann nicht einz
haben , wenn die Eltern die näheren Beſtimmungen über die Einrichtides Unterrichts , insbeſondere auch die Auswahl des Lehrers , ſich vor⸗
behalten . 8

Inwieweit dieſe Auffaſſung auch von Einfluß iſt auf die Beant⸗
wortung der Frage nach der Beſtreitung des perſönlichen Aufwandes
ni ch t ſta at licher Lehran ſtalten , die für die Aufnahme im
ſchulpflichtigen Alter ſtehender , aufgrund des § 3 des Geſetzes vom Beſuch
der Volksſchule ausgeſchloſſener Kinder errichtet ſind , ſoll hier nicht unter⸗

ſucht werden . Tatſächlich werden dermalen ſchon die Aufwendungen für
das Lehrerperſonal ſolcher Anſtalten auf Antrag vom Staat im vollen
Umfang übernommen . Vergl . § 130 Sch8 .
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Wird die Verpflichtung zur Übernahme der Koſten für den Privat⸗

unterricht durch den Staat nicht nur gegenüber der Gemeinde , ſondern

auch gegenüber den Eltern anerkannt , ſo hätte bei einer künftigen Neu⸗

bearbeitung des SchG . an die Stelle der Beſtimmungen in Abſatz 3 und

4 die Vorſchrift zu treten , daß ſolche Kinder , ſofern für ihre Unterrichtung

nicht durch beſondere Geſetze Vorſorge getroffen iſt , in beſonders zu

bildenden Abteilungen oder einzeln zu unterrichten ſind .

Die vorſtehenden Ausführungen gehen von der Anſchauung aus , daß

§ 3 SchG . — wie 8 9 des Geſ . vom 11. Auguſt 1902 , vergl . die Bmkg .

Ziff . 2 hiezu in Abſchnitt VIII — ſich als eine geſetzliche Sondervorſchrift

darſtellt , die durch die Beſtimmungen in §S 40 BJWG . , in 88§ 1e und 7

RöBO . nicht berührt wird . Sache der künftigen Geſetzgebung wird es

ſein , die Frage nach der einen oder anderen Seite zu entſcheiden .

Ungerechftfertigte Schulverſäumniſſe .

8 4.

ERG . vom 8. März 1868 58 3, Geſ . vom 7. Juli 1910 Art . I.

Wegen ungerechtfertigter Schulverſäumnis eines Kindes

iſt gegen die Eltern desſelben oder deren Stellvertreter eine für

Ortsſchulzwecke zu verwendende Geldſtrafe von 10 bis 50 Pfennig

je für einen Tag auf Antrag des Vorſitzenden der Ortsſchul⸗

behörde durch den Bürgermeiſter auszuſprechen .

In den Städten der Städteordnung und in Gemeinden ,

für deren Volksſchulen beſondere Schulleiter beſtellt ſind 88 30

Abſatz 1, [ 31J 119 , kann durch Ortsſtatut beziehungsweiſe durch

Gemeindebeſchluß mit Staatsgenehmigung beſtimmt werden , daß

an Stelle der in Abſatz 1 bezeichneten Geldſtrafen Mahnungen

durch den Schulleiter zu treten haben , für deren Zuſtellung eine

durch Verordnung zu beſtimmende Gebühr erhoben werden kann .

( 3) Die Berufung geht an das Bezirksamt .

( ) Sind die in Abſatz 1 und 2 beſtimmten Geldſtrafen oder

Mahnungen wiederholt fruchtlos erkannt worden , ſo kommt 8 71

des Polizeiſtrafgeſetzbuchs vom 31 . Oktober 1863 zur Anwendung .

SchG . S 1. Schd . S8 20 —33 .

1. Als Schulverſäumnis iſt nur das Fernbleiben von dem

lehr⸗ und ſtundenplanmäßig feſtgeſetzten Unterricht zu be⸗

trachten. Dazu gehört auch eine aufgrund der Schd . anberaumte Prü⸗
fung ; dagegen ſtellt ſich die einem Schüler aufgrund des §S 64 Schd .

gemachte Auflage , zu einer an ſich ſchulfreien Zeit zur Schule zu kommen ,

nicht als eine vom Lehrer innerhalb ſeiner Zuſtändigkeit verfügte Ver⸗

längerung der geſetzlichen Unterrichtszeit dar und kann daher auch im

Nchen d 88 85 Beſtrafung als Schulverſäumnis nach ſich

ziehen . as Fernbleiben üle ienſt gi i

Baſtare erſnumis
vom Schülergottesdienſt gilt nicht als
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Das Schulverſäumnis iſt ungerechtfertigt , wenn es vorſätzlich
oder fahrläſſig verſchuldet , ſonach nicht zum Voraus oder nachträglich ge⸗
nügend entſchuldigt iſt , und nicht ausſchließlich dem Schüler zur Laſt
fällt . ( SchO . §§S 20, 22. ) Zuſtändig zur Erkennung der Strafe iſtder Bürgermeiſter des Schulorts , ohne Rückſicht , ob er die
Ortspolizei verwaltet oder nicht . Die Strafe iſt lediglich eine Or d⸗
nungsſtrafe , die im Falle der Unbeibringlichkeit nicht in eine Haft⸗
ſtrafe umgewandelt werden darf , ſondern in Abgang zu nehmen iſt .

Nach VO. des StM . vom 11. Februar 1925 — ABl . Nr . 7 — iſt das
Wort Pfennig zu erſetzen durch „ Reichspfennig .

2. Die beſondere Hervorhebung der „ Städte der Städteordnung “
hat ihren Grund darin , daß die Vorſchrift urſprünglich nur für dieſe be⸗
ſtimmt war und erſt im Laufe der Verhandlungen bei der Beratung des
Entwurfs zum SchG . vom Jahr 1910 auf alle Schulen mit einem be⸗
ſonderen techniſchen Leiter ausgedehnt wurde . Die Beſtimmung findet
auch Anwendung auf Schulen , für die bei einer geringeren als in 8 30
Abſ . 1 SchG . vorgeſehenen Lehrerzahl infolge freiwilliger Üübernahme
der Koſten durch die Gemeinde ein Schulleiter beſtellt iſt .

Da hinſichtlich der Erteilung der Staatsgenehmigung weder das
SchG . , noch auch die hiezu erlaſſene 3ZVO. einen Vorbehalt zugunſten des
UM. macht , gelten für die Invollzugſetzung der Satzungsbeſtimmung
lediglich die Vorſchriften des S 6 und § 110 Gem . Ord . Nach dieſen darfdie Verkündung einer Gemeindeſatzung erſt erfolgen , wenn ſie ſeitens
der Staatsaufſichtsbehörde (d. i. für die Städte des Landeskom⸗
miſſärs gemeinſam mit dem Beirat , für die übrigen Gemeinden des
Bezirksamts gemeinſam mit dem Bezirksrat ) für unbeanſtandet er⸗
klärt iſt . Vergl . Ziff . 3.

Bezüglich der Höhe der Mahngeb ühr ſiehe § 31 SchO . in der
Faſſung der VO. vom 9. November 1925 . Durch das die Mahnung ein⸗
führende Ortsſtatut kann nach § 2 Abſ . 2 der VVO . z. SchG . vom 8. Aug .1910 beſtimmt werden , daß die Hälfte der Mahngebühren für Ortsſchul⸗
zwecke zu verwenden iſt .

3. Anſtelle des Bezirksamtes tritt als Staatsaufſichtsbehörde im
Falle des Abſ. 1 bei den Städten G3 der Gem . Ord . ) nach § 110 Gem .
Ord . der Landeskommi ſſär . Städte ſind Gemeinden mit mehr als
15 000 Einwohnern : Baden , Bruchſal , Durlach , Freiburg , Heidelberg ,

Karlsruhe , Konſtanz , Lahr , Lörrach , Mannheim , Offenburg , Pforzheim ,Raſtatt . Villingen und Weinheim . Das Einrücken unter die Städte ge⸗ſchieht , ſobald eine Gemeinde bei der allgemeinen Volkszählung die vor⸗
geſchriebene Zahl von Einwohnern aufweiſt , automatiſch mit Be⸗
ginn des auf die allgemeine Volkszählung folgenden Jahres ( § 109
Gem . Ord. ) .

4. PStGB . vom 13. Juli 1923 . Vergl . die Bmkg . 3 zu § 1 SchG .
Fruchtlos iſt die Beſtrafung , wenn ihr ein zweites ungerechtfertigtes
Schulverſäumnis gefolgt iſt , „ wiederholt “ fruchtlos ſonach erſt nach
dem dritten ſchuldbaren Verſäumnis innerhalb desſelben Schuljahres
( Schd . § 29) . Ein Vorgehen aufgrund des § 71 PStG . iſt nach der
Faſſung der Beſtimmung nicht davon abhängig , daß es ſich um Schulver⸗
ſäumniſſe ein und desſelben Kindes handelt . Die 3 aufeinander folgenden
Verſäumniſſe können ſich hiernach auch auf verſchiedene Kinder

2
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derſelben Familie beziehen . Eine Nachprüfung , ob die vorausgegangenen

Beſtrafungen oder Mahnungen tatſächlich begründet waren , hat nicht

einzutreten . Es genügt zur Anwendung des 8 71 vielmehr , daß aufgrund

der beſtehenden Schulordnung die Strafen rechtskräftig erkannt

worden ſind . Wohl aber hat ſich die Prüfung darauf zu erſtrecken , ob

das weitere Verſäumnis vorſätzlich oder fahrläſſig verſchuldet war .

Da die Eltern nach dem Geſetz die Schüler zum Schulbeſu ch anhalten

müſſen , kann eine ſtrafbare Fahrläſſigkeit auch in einem paſſiven Ver⸗

halten liegen , zumal , wenn die vorausgegangenen Verſäumniſſe ihren

Grund in ungenügender Überwachung der Schüler hatten . Andererſeits

iſt ein Verſchulden dann ausge ſchloſſen , wenn der verantwortliche
Elternteil alles getan hat , was nach Lage der Verhältniſſe notwendig war ,

um den Beſuch der Schule durch das Kind herbeizuführen und was ver⸗

nünftiger und billiger Weiſe in dieſer Beziehung von ihm verlangt wer⸗

den konnte .
Gegen die Strafverfügung des Bezirksamtes kann der Beſchuldigte

binnen einer Woche die Beſchwerde an den Landes kommiſſär

erheben oder Antrag auf gerichtliche Entſcheidung ſtellen

( S 128 des bad . Einf . ⸗Geſ. zu den Reichsjuſtizgeſetzen vom 3. März 1879) .

Anſchaffung der Lernmiktel .

a) Durch die Eltern .

83

EUG . vom 8. März 1863 8§ 4.

Die Eltern oder deren Stellvertreter haben dafür zu ſorgen ,

daß die Kinder , welche die Volksſchule beſuchen , die erforderlichen

Bücher und ſonſtigen Materialien beſitzen . Machen ſie auf Mah⸗

nung der Ortsſchulbehörde nicht die nötigen Anſchaffungen , ſo

wird auf Antrag derſelben das Erforderliche durch die Gemeinde

auf Koſten desjenigen angeſchafft , welchem die Unterhaltung des

Kindes obliegt . Der Erſatz für die Auslagen wird nach den

Regeln über die Beitreibung öffentlicher Verbindlichkeiten ein⸗

gezogen .

SchO . §S 76 BGB . 88 1601 , 1610 , 1627 , 1705 , 1708 .

1. Die Beſtimmung unterſcheidet zwiſchen der Verpflichtung zur
Anſchaffung der erforderlichen Lernmittel und der Verpflichtung
zur Koſtentragung für dieſelben . Die erſtere Verpflichtung liegt
dem ob, in deſſen Obhut das Kind ſich befindet , alſo auch dem „Stellver⸗

treter “, die zweite dem unterhaltspflichtigen Elternteil
und bei deſſen Zahlungsunfähigkeit nach § 6 der Gemeinde . Unter

55 ſonſtigen Materialien ſind außer Heften und Schreibmateralien bei
U auch die für den Unterricht in weiblichen Handarbeiten not⸗

ane Rohſtoffe inbegriffen . Ferner gehören dazu etwaige beſondere
lu rüſtungsgegenſtände für einzelne Unterrichtsfächer , wie Turnſchuhe

Für die Beitreibung iſt maßgebend die Vo . des Min . des In⸗
nern vom 27. Januar 1900 ( Geſ . ⸗ u. VOBl . S. 387 ) in der Faſſungder
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VO. vom 14. Juli 1915 ( Geſ . ⸗ u. VoOBl . S. 169) , vom 22. Febr . 1921
( Geſ⸗- u. VOBl . S. 47) und vom 9. Mai 1923 ( Geſ . u. VOBl . S. 111) .2. Den Lehrern iſt der Handel mit Schulgebrauchsgegen⸗
ſtänden unterſagt . Die vom vorm . Oberſchulrat hierüber unterm
4 November 1882 erlaſſene und letztmals mit Bktm vom 19. Juni 1900
( SchBOBl . Nr . VI ) in Erinnerung gebrachte Anordnung lautet :

1. Den Lehrern und Lehrerinnen an öffentlichen
Schulen jeder Art ist untersagt , mit dem Absatz von Gegen -ständen zum Schulgebrauch ( Schulbüchern , Schulheften , Schreib -
materialien etc . etc . ) sich zu befassen , sei es durch Verkauf zum
unmittelbaren Gebrauch , sei es durch Vermittlung von Be -
stellungen solcher Gegenstände oder durch Empfehlung oder
sonstige Begünstigung von Lieferanten solcher .

Das Verbot findet keine Anwendung auf den Vollzug be -
hördlicher Anordnungen zum Zweck der Beschaffung von
Gegenständen , die für den Gebrauch in Schulen von der zu -
ständigen Behörde vorgeschrieben oder empfohlen sind .

2. Die Kreisschulräte sind ermächtigt , einzelnen Lehrern
Zu gestatten , Gegenstände der vorbezeichneten Art für den
Gebrauch der Schule ihres Anstellungsortes abzusetzen , sofern
nach den örtlichen Verhältnissen ein dringendes Bedürfnis
dazu vorliegt .

Die erteilte Erlaubnis ist jederzeit widerruffich .

b) Für Minderbemittelte durch die Gemeinde .

§ 6 .

Geſ . vom 7. Juli 1910 Art . 1 § 5a .

( 1) Für unbemittelte Kinder hat die Gemeinde die erforder⸗
lichen Lehrmittel und ſonſtigen Schulbedürfniſſe einſchließlich der
nötigſten Rohſtoffe für den Unterricht in weiblichen Handarbeiten
zu beſchaffen . Desgleichen hat ſie für ſolche Kinder [ das Schul⸗
geld , ſowie ] die Koſten für die in §S 3 Abſatz 4 des Geſetzes bezeich⸗
nete Unterweiſung zu übernehmen .

( 2) Die übernahme dieſer Leiſtungen auf die Gemeinde gilt
nicht als Armenunterſtützung .

Bad . Verf . § 19 Abſ . 7. Werf . Art 145.

1. Die Bad . Verf . hat die Vorſchrift auf minderbemittelte
Schüler ausgedehnt . ( Siehe die Ausführungen zu § 19 Abſ . 7 Bad .
Verf . Abſchnitt II A. und 145 Werf . Abſchnitt II B. ) Statt „ Lehr⸗
mittel “ ſollte es heißen Lernmittel . Der Umfang der Verpflichtung
iſt derſelbe wie in § 5. Die Verpflichtung liegt der Gemeinde ob, deren
Volksſchule das Kind zu beſuchen verpflichtet iſt , ſonach der Gemeinde , in
der das Kind ſeinen gewöhnlichen Aufenthalt hat . Vergl . §8 1 Bmkg .
Ziff . 1 Abſ 3a. Verweigert dieſe Gemeinde die Übernahme der Koſten ,
ſo kann die Gemeinde , deren Volksſchule das Kind beſucht , die Entfernung
des Kindes aus der Schule verlangen ( vergl . § 9 Bmikg . Ziff . 3) . Die
Beſtimmung über das Schulgeld iſt durch § 19 Abſ . 7 Bad . Verf .
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in Wegfall gekommen . Bezüglich der Koſten aus § 3 Abſ . 2 vergl . die

Ausführungen Ziff . 4 zu dieſem Paragraphen .

2. RG, , betr . die Einwirkung der Armenunterſtützung auf öffentliche

Rechte , vom 15. März 1909 ( R&GBl . Nr . 14) u. bad . Geſ . gleichen Be⸗

treffs vom 4. Juli 1910 ( G. u. VOBl . Nr . XXIV ) .

Die Volksſchule als Gemeindeanſtalt . Schulverbände .

8 7

EUG . v. 8. März 1868 § 5. PAV9 . v. 17. März 1924 Art . I.

( 1) Für den Elementarunterricht ſoll in jeder politiſchen Ge⸗

meinde wenigſtens eine Volksſchule beſtehen .

( 2) Die Oberſchulbehörde kann aus erheblichen Gründen ge⸗

ſtatten , oder nach Anhörung des Bezirksrats anordnen , daß für

mehrere Gemeinden oder für Abteilungen einer Gemeinde zu⸗

ſammen mit einer anderen ganzen Gemeinde oder Teilen derſelben

eine Volksſchule gemeinſam gehalten werde . Die Vereinigung

mehrerer beſtehender Volksſchulen zu einem Schulverband iſt

gegen den Einſpruch der beteiligten Gemeinden nur ausnahms⸗

weiſe und nur dann zuläſſig , wenn ſich die Vereinigung ohne

Neuerrichtung von Schulgebäuden oder Erweiterung beſtehender

Schulgebäude durchführen läßt und wenn der Weg zur gemein⸗
ſamen Schule für die Schüler der bisher getrennten Schulen nicht

zu weit iſt und keine beſonderen Schwierigkeiten oder Fährlich⸗
keiten bietet .

( 3) Wenn für mehrere Gemeinden eine gemeinſame Schule

beſteht , hat auf Antrag des einen oder anderen Teils die Ober⸗

ſchulbehörde über die Trennung zu beſchließen , vorbehaltlich der

Entſcheidung der ſonſt zuſtändigen Behörde über die vermögens⸗

rechtlichen Fragen , welche ſich bei Auflöſung einer gemeinſchaft⸗

lichen Schule in mehrere getrennte ergeben .

( J ) Die Staatsverwaltungsbehörde kann auf Antrag der

Oberſchulbehörde verfügen , daß in einer Gemeinde mehrere Schu⸗

ken errichtet werden , wenn dies ein dringendes Bedürfnis iſt .

SchG . § 11. Gem. ⸗Ord . § 5. VRöpfGeſ . § 3 Ziff . 3 u. 10. VG. §8 6

Das ſtaatliche Gebot an die Eltern , ihren Kindern mindeſtens einen

gewiſſen Elementarunterricht zukommen zu laſſen , führt notwendig

dahin , für die Herſtellung entſprechender Unterrichtsanſtalten zu ſorgen .

( Begründung zum Entwurf des EllG . ) Es iſt derſelbe Grundſatz , der

bereits im XIII . Org . Edict Ziff . 1 aufgeſtellt iſt und in den Art . 144 u.

146 Werf . wiederkehrt .
Wer U nternehmer der Schule ſein ſoll , der Staat oder die Ge⸗

meinde , darüber ſagt das Geſetz nichts . Aus den folgenden Beſtimmungen
aber , wie aus der Tatſache , daß das Geſetz an die beſtehenden Verhält⸗

ge
lunnte!

berbet
hathier
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niſſe anknüpft , ergibt ſich als Wille des Geſetzes , daß die Schule nicht nur
in , ſondern auch von der Gemeinde errichtet werden ſoll . Die
Gemeinde wird im II . Konſtitutionsedikt bezeichnet als die „pflicht⸗
gebotene Zuſammenwirkung mehrerer Staatsbürger unter gemeinſamer
Leitung ihrer Vorſteher zur Beförderung des allgemeinen Staatswohls “ ;
ſie ſoll „zugleich als Mittel für die leichtere Vollziehung der Staatsregie⸗
rung , gleichſam als unterſter Ring in der Kette der Staatsverbindungen
dienen . “ In Übereinſtimmung damit bezeichnet § 1 der Gemeindeordnung
vom 5. Oktober 1921 die Gemeinde als „ Glied der Staatsver⸗
waltung “ , die „nach näherer Beſtimmung der Reichs - und Lan⸗
desgeſetze und der aufgrund dieſer Geſetze erlaſſenen Verordnungen
bei der allgemeinen Staatsverwaltung mitzuwirken “ hat . In dieſer
ihrer Eigenſchaft als Teildes Staatsorganismus hat jede poli⸗
tiſche Gemeinde eine Volksſchule zu halten . Die Volksſchule iſt hiernach
eine aufgrund ſtaatlicher Anordnung errichtete Gemeindeanſtalt .
An dieſem Charakter wird auch dadurch , daß der Staat den geſetzlich
gebotenen perſönlichen Aufwand für die Volksſchule übernimmt , nichts
geändert . Verſchiedene im Landtag 1912 unternommene Verſuche , die
Volksſchule zu verſtaatlichen , ſind von der überwiegenden Mehrheit der
Zweiten und der Erſten Kammer zurückgewieſen worden . Die Aufrecht⸗
erhaltung des bisherigen Zuſtandes bedeutet eine Lebensfrage für die
Volksſchule . Sie kann nur gedeihen und ſich weiter entwickeln , wenn
das Intereſſe der Gemeinde an ihr aufrecht erhalten bleibt und dies wird
nur der Fall ſein , wenn die Gemeinde durch Pflichten und Rechte mit der
Schule verbunden bleibt . ( Vergl . in dieſer Beziehung die Bmkg . zu Ar⸗
tikel 144 RVerf . — Abſchnitt II B 1) .

Aus dieſer eigenartig rechtlichen Stellung der Gemeinde zur Schule
folgt , daß die Ausgeſtaltung der Schule nur innerhalb des vom Staat
hierfür geſetzlich feſtgelegten Rahmens erfolgen darf . Die
Gemeinde kann daher die Volksſchule nicht kraft des ihr als öffentlicher
Korporation zuſtehenden Autonomierechts frei geſtalten , wohl aber kann
ſie in dieſer ihrer Eigenſchaft wie andere juriſtiſche Perſonen anderweite
Schuleinrichtungen unter Beachtung der Vorſchriften des §S 133 SchG .
ins Leben rufen .

Die verſchiedenen Schulabteilungen ( Schulhäuſer ) einer Gemeinde
gelten als eine Schule . Die Errichtung mehrerer ſelbſtän⸗

diger Schulen kann nur in Frage kommen , wenn es ſich um ört⸗
lich getrennte Ortsteile einer Gemeinde handelt .

2. Oberſchulbehörde im Sinne des Geſetzes iſt nach der Ldsh . VO. v.
19. Mai 1911 das UM. Die Vereinigung mehrerer Gemeinden behufs
gemeinſamer Unterhaltung einer Volksſchule zu einem Schulverband
konnte nach der früheren Geſetzgebung nur durch freiwillige Vereinbarung
der beteiligten Gemeinden geſchehen Die PAVO . vom 17. März 1924
hat hierin eine Anderung herbeigeführt , indem ſie dem UM. die Ermäch⸗
tigung erteilt , die Errichtung ſolcher Verbände auch von ſich aus , ſonach
zwangsweiſe anzuordnen . Dadurch wird die Unterrichtsverwaltung
in die Lage verſetzt , unbegründete Widerſtände , die dem Zuſtandekommen
eines — Teile von mehreren Gemeinden umfaſſenden — Schulver⸗
bandes oft nur von einer einzelnen Gemeinde entgegengeſetzt werden ,
zu beſeitigen und andererſeits auch im Intereſſe einer Verminderung des
perſönlichen Schulaufwandes Zwergſchulen mit nur wenigen Schülern

32＋
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aufzuheben und mit einer benachbarten Schule zu vereinigen . Über die

Angemeſſenheit einer ſolchen Maßregel foll zunächſt der Bezirksrat als

die mit den örtlichen Verhältniſſen am meiſten vertraute ſtaatliche Be⸗

hörde gehört werden .

Da die zwangsweiſe Bildung eines Schulverbandes nach dem Willen

des Geſetzes nur ausnahmsweiſe erfolgen ſoll , wird von der einge⸗
räumten Befugnis nur beim Vorliegen beſonders dringender Verhältniſſe ,
die in anderer Weiſe nicht einer befriedigenden Ordnung zugeführt wer⸗

den können , Gebrauch zu machen ſein .

Die zwangsweiſe Eingliederung einer Gemeinde in den Verband

ſoll jedenfalls dann unterbleiben , wenn der Gemeinde hieraus beſondere

Aufwendungen für die Herſtellung neuer Schulräume erwachſen wür⸗

den oder wenn ſich für ihre Schüler ein zu weiter oder aber ein das

Leben , die Sittlichkeit oder die Geſundheit gefährdender Weg zur neuen

Schule ergeben würde . Was die Länge des Schulwegs angeht , ſo werden

die Verhältniſſe anderer Schulen der gleichen Landesgegend in Vergleich

zu ziehen ſein . Das Fortbildungsſchulgeſetz jtellt für die Bildung von

Schulverbänden als Regel auf , daß „ beim Mangel beſonderer Verkehrs⸗

möglichkeiten der Weg zur gemeinſamen Schule im allgemeinen nicht

mehr als ſechs Kilometer “ betragen ſoll . In Rückſicht darauf , daß es ſich

in der Volksſchule um jüngere und ſchonungsbedürftige Kinder handelt ,

dürfte für den Schulweg im allgemeinen eine Länge von vier Kilo⸗

metern als Höchſtmaß anzunehmen ſein . Darüber , ob die Wegverhältniſſe

beſondere Schwierigkeiten bieten , werden gegebenenfalls das Waſſer⸗ und

Straßenbauamt und der Bezirksarzt zu hören ſein . Etwa gemachte Er⸗

hebungen werden dann dem Bezirksrat zur Berückſichtigung und Wür⸗

digung bei dem von ihm abzugebenden Gutachten mitzuteilen ſein .
Die Entſcheidung des Unterrichtsminiſteriums unterliegt nur der An⸗

fechtung im Wege des Rekurſes an das Staatsminiſterium.
3. Die Beſtimmung bezieht ſich auch auf den Fall , daß nur Teile

einer Gemeinde zur Volksſchule einer anderen Gemeinde gehören . Wird

dem Antrag auf Trennung entſprochen , ſo hat die aus dem Verband aus⸗

ſcheidende Gemeinde eine eigene Volksſchule zu errichten , ſofern ſie nicht

einem anderen Schulverband freiwillig beitritt oder durch das UM. zuge⸗

wieſen wird . In der Auflage zur Errichtung einer eigenen Volksſchule
wird vielfach ein Mittel liegen , die Gemeinde zum Anſchluß an eine

andere Gemeinde willfährig zu machen . Ein beſtehendes Schulverbands⸗

verhältnis kann auch ohne Antrag einer der daran beteiligten Be⸗

hörden dadurch aufgelöſt werden , daß aufgrund des Abſ . 4 die Errichtung
einer weiteren Schule verfügt wird .

ö

Über Streitigkeiten , die aus der Auflöſung eines Schulverbandes
hinſichtlich der Teilung und Auseinanderſetzung des gemeinſchaftlichen
Vermögens entſtehen , entſcheidet auf Klage gegen die Vorentſcheidung
des Bezirksrats der Verwaltungsgerichtshof . ( VRPfG . § 3 Ziff . 10. )

4. Die weitere Schule kann als ſelbſtändige Volksſchule oder
als eine örtlich getrennte Abteilung der Geſamtvolksſchule der Gemeinde
errichtet werden oder es kann dem vorhandenen Bedürfnis auch durch
Angliederung von Teilen der Gemeinde an eine benachbarte Gemeinde
—durch Bildung eines Schulverbandes — genügt werden . Staatsver⸗
waltungsbehörde iſt nach VG. §S 6 Ziff . 2 der Bezirksrat .
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Die Errichtung einer weiteren Volksſchule kann von der Gemeinde
auch freiwillig , vorbehaltlich der Zuſtimmung des UM. ( § 12 des Geſ . )
beſchloſſen werden .

Schulverbandsſatzungen .

§ 8 .

Geſ . vom 7. Juli 1910 Art . I §S 6a .

( J ) Zur näheren Feſtſtellung der Verhältniſſe eines mehrere
Gemeinden oder Teile von ſolchen umfaſſenden Schulverbandes ſind
zwiſchen den beteiligten Gemeinden beſondere Satzungen zu ver⸗
einbaren , die der Zuſtimmung des Bezirksamtes und der Ge⸗
nehmigung der Oberſchulbehörde bedürfen .

( 2) In dieſer Weiſe ſind insbeſondere zu ordnen :
1. der Umfang des Schulverbandes ,
2. die Bildung der Ortsſchulbehörde ,
3. die Beſtimmung der Gemeinde , welche die Verwaltung

und Verrechnung der Einnahmen und Ausgaben der ge⸗
meinſchaftlichen Schule zu führen hat ,

4. die Beitragsleiſtungen der einzelnen Gemeinden zu den
Lehrergehalten aus den hierfür gewidmeten Vermögens⸗
teilen ,

5. der Umfang der Rechte der einzelnen Gemeinden an dem
etwa vorhandenen gemeinſamen Schulvermögen , insbeſon⸗
dere am Schulhaus , den Einrichtungsgegenſtänden und
Lehrmitteln , ſowie das Verhältnis , in dem die einzelnen
Gemeinden zur Unterhaltung und zum Neubau des Schul⸗
hauſes , ſowie zur Unterhaltung und Neubeſchaffung der
Einrichtungsgegenſtände und Lehrmittel beizutragen
haben ,

6. die etwaigen Wirkungen des Ausſcheidens einer Ge⸗
meinde aus dem Verband auf die getroffene Verein⸗
barung .

( 3) Kommt eine Vereinbarung nicht zuſtande , ſo werden
die erforderlichen Feſtſtellungen , ſoweit die Verhältniſſe in Zif⸗
fer 1 bis 3 in Betracht kommen , nach Anhörung der Oberſchul⸗
behörde durch den Bezirksrat als Verwaltungsbehörde erlaſſen .

SchG . §§ 19, 140. Bekanntmachung des vorm . OSchR . vom 22. De⸗
zember 1910 SchVoOBl . Nr . XXXI .

1. Der durch das Schulgeſetz vom 7. Juli 1910 neu eingeführten
Beſtimmung kommt die Aufgabe zu, einen Erſatz für die früheren amt⸗
lichen Schulerkenntniſſe , die infolge der Neuordnung der Gehaltsverhält⸗
niſſe durch das Geſ . vom 13. Mai 1892 in Wegfall gekommen waren , zu
ſchaffen und im Weg der Vereinbarung der beteiligten Gemeinden die
aus der Vereinigung zu einem Schulverband ſich ergebenden rechtlichen
Verhältniſſe feſtzulegen .
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Die Beſtimmung gilt , obwohl ſie auf dem inzwiſchen geänderten

Grundſatz , daß ein Schulverband nur durch freie Vereinbarung der be⸗

teiligten Gemeinden errichtet werden kann , beruht , auch für den Fall der

zwangsweiſen Errichtung des Verbandes . Erſt wenn eine Verein⸗

barung nicht zuſtande kommt , tritt auch für dieſen Fall die Vorſchrift des

Abſ . 3 in Geltung .
Zur Beſchlußfaſſung der Gemeinden iſt die Zuſtimmung des Bür⸗

gerausſchuſſes bezw . der Gemeindeverſammlung erforderlich . ( Gem. ⸗Ord .

§8 65 u. 69. ) Anſtelle des Bezirksamtes tritt bei den Städten der Landes⸗

kommiſſär (§S 110 G0. ) vergl . 8 4 Bmkg . 3. Oberſchulbehörde iſt das UM.

2. Kommt eine Einigung über den Umfang de⸗ Verbandes nicht zu⸗

ſtande , ſo hat zunächſt der Verwaltungsgerichtshof auf Vorentſcheidung

des Bezirksrats darüber zu entſcheiden .

§ 140 Abſ . 2 Ziff . 1 u. VRPfG . § 3 Ziff . 3.

Zu Abſ . 2 Ziff . 2 vergl . § 19 Abſ . 2 Schõ

Infolge der Übernahme des geſetzlichen perſönlichen Aufwandes auf

die Staatskaſſe iſt Abſ . 2 Ziff . 3 auf den perſönlichen Aufwand für über⸗

geſetzliche Stellen und den ſachlichen Aufwand beſchränkt .

Abſatz 2 Ziffer 4 iſt gleichfalls auf die Aufwendungen für über⸗

geſetzliche Stellen beſchränkt . StVG . § 28 Ziff . 6.

Kommt in den Fällen des Abſ . 2 Ziff . 4 u. 5 eine Einigung unter

den beteiligten Gemeinden nicht zu Stande , ſo hat nach § 140 Abſ . 2 Schch .

der Verwaltungsgerichtshof auf Vorentſcheidung des Bezirksrates zu ent⸗

ſcheiden . VRPG . § 3 Ziff . 3. Vergl . auch 88 108 und 110 SchG .

3 . Falls die beteiligten Gemeinden verſchiedenen Bezirksämtern an⸗

gehören , wird gemäß 8 2 Abſatz 2 der Ldsh . VO. vom 31. Auguſt 1884

der zuſtändige Bezirksrat durch das Unterrichtsminiſterium im Benehmen
mit dem Miniſterium des Innern beſtimmt .

Gegen die Entſchließung des Bezirksrates iſt der Rekurs an das

UM. zuläſſig , das im Benehmen mit dem Miniſterium des Innern ent⸗

ſcheidet, vorbehaltlich der Entſcheidung des Verwaltungsgerichtshofs im

Falle des Abſ . 2 Ziff . 1.

Gaſtſchüler .
89

Geſ . vom 7. Juni 1910 Art . I §S 6b .

( 1 ) Wenn beſondere Verhältniſſe vorliegen , welche die Zu⸗

weiſung von Schülern einer Gemeinde zur Teilnahme am Unter⸗

richt der Volksſchule einer benachbarten Gemeinde in allen oder

nur in einzelnen Unterrichtsfächern dringend wünſchenswert er⸗

ſcheinen laſſen , ſo kann dieſe Zuweiſung auf Antrag der einen

oder anderen der beteiligten Gemeinden oder auf Antrag der

Oberſchulbehörde durch den Bezirksrat als Verwaltungsbehörde

ausgeſprochen werden , ſofern in der benachbarten Volksſchule die

vorhandenen Schulräume dies geſtatten und die geſetzliche Höchſt⸗

zahl der einem Lehrer zuzuweiſenden Schüler dadurch nicht über⸗
ſchritten wird .

08 Der Bezirksrat entſcheidet gleichzeitig , ob von der Ge⸗
meinde , aus der die Zuweiſung erfolgt ſabgeſehen von dem

parni
Juhör
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Schulgeld ! l , beſondere Vergütungen zum perſönlichen und zum
ſachlichen Aufwand der Nachbargemeinde zu leiſten ſind , und ſetzt
deren Beiträge nach Anhörung der Gemeinden feſt .

1. Die Vorſchrift ſoll die Möglichkeit bieten , Kinder beim Vorliegen
beſonderer Verhältniſſe , namentlich wenn dieſelben einen erheblich
näheren Weg zu einer benachbarten als zu ihrer eigenen Schule haben ,
oder um der Überfüllung einer Volksſchule vorübergehend abzuhelfen ,
einer benachbarten Schule auch gegen den Willen der betreffenden Ge⸗
meinde zuzuweiſen , ohne daß daraus ein Schulverband mit ſeinen recht⸗
lichen Folgen begründet wird . Die rechtliche Befugnis der Staatsgewalt
hiezu ergibt ſich aus der ihr zuſtehenden ſtaatlichen Schulhoheit . Die
Zuweiſung kann für den geſamten Unterricht oder nur für einzelne

Pflichtfächer , wie Religion , Turnen , weibliche Handarbeiten erfolgen .
Die Anwendung der Vorſchrift iſt in Rückſicht darauf , daß ſie immer⸗

hin einen Eingriff in geſetzlich ſonſt der Gemeinde zuſtehende Rechte ent⸗
hält , an die Vorausſetzung gebunden , daß aus ihrer Durchführung der
betreffenden Gemeinde keine neuen geſetzlichen Verpflichtungen mit ent⸗
ſprechenden Ausgaben erwachſen ; ſie iſt überdies der Entſchließung des
Bezirksrats als der mit den örtlichen Verhältniſſen am meiſten ver⸗
trauten Behörde überlaſſen . Die Antragſtellung iſt neben den beteiligten
Gemeinden auch der Oberſchulbehörde vorbehalten , da immerhin Fälle
vorkommen können , in denen die Durchführung der Maßregel auch gegen
den Willen der beteiligten Gemeinden notwendig erſcheinen kann . Der
von einer Gemeinde ausgehende Antrag unterliegt aber in jedem Fall der
vorherigen Prüfung der Oberſchulbehörde und iſt vom Bezirksamt dieſer
zur Außerung vorzulegen . VVO . 3. SchG . § 10. Oberſchulbehörde
im Sinne der Vorſchrift iſt das UM. Vergl . auch §88 26 u. 28 SchG .

2. Dem Ermeſſen des Bezirksrats ſoll weiter die Entſcheidung dar⸗
über zuſtehen , ob und eventuell in welchem Umfang für die Durchfüh⸗
rung der Maßregel eine beſondere Vergütung zum ſachlichen Aufwandder Nachbargemeinde zu entrichten iſt . Hiebei wird beſonders der Auf⸗
wand für die Beſchaffung von Schulbänken und die Benützung der
ſonſtigen Einrichtungen der Schule in Frage kommen , namentlich , wenn
aus der Zuweiſung der Gemeinde , deren Volksſchule zu beſuchen die
Kinder an ſich verpflichtet ſind , beſondere Vorteile beziehungsweiſe Er⸗

erwachſen . Die beteiligten Gemeinden ſind vor der Feſtſetzung
zu hören .

Der perſönliche Aufwand kommt nicht mehr in Betracht , nachdemer in vollem Umfang vom Staat beſtritten wird .
Die Anführung des Schulgeldes iſt durch die Beſtimmung der Ver⸗

faſſung ( § 19 Abſ . 7) über die Unentgeltlichkeit des Unterrichts gegen⸗
ſtandslos geworden .

Die Entſcheidung des Bezirksrats unterliegt der Anfechtung im Wege
des Rekurſes oder der Klage an den Verwaltungsgerichtshof ( § 140
Abſ . 2 Ziff . 2 SchG . ) .

3. Abgeſehen von dem in 89 geregelten Fall beſteht für eine Ge⸗
meinde keine Verpflichtung , ein Kind , das nicht ſeinen gewöhnlichen
Aufenthalt in der Gemeinde hat , in ihre Volksſchule zuzulaſſen .



26 Schulgeſetz .

Abgeſonderke Gemarkungen .
§ 10 .

Geſ . vom 13. Mai 1892 Art . 1 § 7. Geſ . vom 7. Juli 1910 Art . I.

( J ) Die Vorſchriften in § S7 Abſatz 1 bis 3, § § 8 und 9 finden

auf abgeſonderte Gemarkungen ( Kolonien ) finngemäße Anwen⸗

dung . Dabei gilt die Geſamtheit der Eigentümer der zur Ge⸗

markung gehörenden Liegenſchaften als Träger der nach dieſem

Geſetze den Gemeinden obliegenden Verpflichtungen und der den⸗

ſelben gegenüber der Staatskaſſe zuſtehenden Anſprüche . Für

die Höhe des Gemeindebeitrags iſt die Einwohnerzahl der abge⸗

ſonderten Gemarkung maßgebend .

( 2) Der für Schulzwecke zu machende Aufwand iſt von den

Eigentümern der Liegenſchaften unter ſich nach Verhältnis des in

der Gemarkung veranlagten Steuerwerts ihres Liegenſchaftsver⸗

mögens zu tragen , ſoweit nicht etwa auf Grund der Vorſchriften

der Gemeindeordnung auch die übrigen in der Gemarkung zur

ſtaatlichen Beſteuerung veranlagten Steuerwerte und Einkommen

zur Deckung des von der Gemarkung zu tragenden öffentlich⸗recht⸗
lichen Aufwandes beigezogen werden .

SchGG. § 19. Gem. ⸗Ord . § 105.

Die vorſtehenden Beſtimmungen gehen in Anlehnung an die Vor⸗

ſchriften des Art . 3 des Geſetzes vom 23. Juni 1892 — die Anderung

einiger Beſtimmungen der Gemeinde⸗ und Städteordnung betr . — das

bei Vorlage des Entwurfs zum Geſetz vom 13. Mai 1892 in Vorberei⸗

tung war , davon aus , „ daß der Eigentümer einer abgeſonderten Gemar⸗

kung als Träger der nach dem Geſetz ſonſt den Gemeinden obliegenden

Verpflichtungen zu betrachten ſei . “ GBegr . ö. Geſ . v. 13. Mai 1892 . )

In Anwendung dieſes Grundſatzes wird den Eigentümern einer abge⸗

ſonderten Gemarkung zunächſt freigeſtellt , den Anſchluß an eine

benachbarte Gemeinde zu ſuchen , ſei es durch Errichtung eines

Schulverbandes oder dadurch , daß ſie die Erlaubnis erhalten , die ſchul⸗

pflichtigen Kinder der abgeſonderten Gemarkung in die Schule dieſer

Gemeinde zu ſchicken . Gelingt dies nicht , ſo kann die zwangsweiſe Bil⸗

dung eines Schulverbandes oder die Anwendbarkeit des § 9 in Erwägung

gedogen werden . Kommt der Anſchluß an eine benachbarte Gemeinde
die eine oder andere Art nicht zuſtande , ſo iſt auf der abgeſonderten

Gemarkung eine eigene Schule zu errichten . Für die Beſtellung

35 örtlichen Aufſichtsbehörde gilt die Vorſchrift in § 19 letzter Abſatz

177 der Gem . Ord . in der Faſſung des Geſetzes vom

Die Beſtimmung über den Gemeindebeitrag iſt durch die übernahme

des perſönlichen Aufwandes auf die Staatskaſſe gegenſtandslos geworden .

Nach § 105 der Gem . Ord. vom 5. Okt. 1921 ſollen die abgeſon⸗

derten Gemarkungen bis 1. Januar 1925 durch Anordnung des Miniſte⸗

riums des Innern mit benachbarten Gemeinden vereinigt werden . Da

dieſe Anordnung bis jetzt noch nicht vollſtändig durchgeführt iſt , bleiben

nach der Übergangsvorſchrift in §S 105 Ziff . 5 GoO. einſtweilen die Be⸗
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mtauch
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daldung
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ſtimmungen der §§8 187 - —194 der bisherigen Gemeindeordnung und da⸗
mit auch die Beſtimmungen des § 10 SchG . in Kraft .

2. Der zu machende Aufwand beſchränkt ſich auf die ſachlichen Auf⸗
wendungen .

Simultanſchule .

§ 11 .
Geſ . vom 18. Sept . 1876 Art . I §S 6. 5

( ) Der Unterricht in der Volksſchule wird ſämtlichen ſchul⸗
pflichtigen Kindern gemeinſchaftlich erteilt , mit Ausnahme des
Religionsunterrichts , ſofern die Kinder verſchiedenen religiöſen
Bekenntniſſen angehören .

( 2) Die nach §S 7 Abſatz 1 den politiſchen Gemeinden oblie⸗
gende Verpflichtung kann weder im ganzen noch zum Teile durch
eine vorzugsweiſe zur Erfüllung konfeſſioneller Zwecke begründete
Korporationsanſtalt geleiſtet werden .

SchG . 88 7, 34. 40, 41.

1. Düurch die Beſtimmung in Abſ . 1 iſt anſtelle der bis dahin beſtan⸗
denen Konfeſſionsſchule für die Schulen mit konfeſſionell gemiſchter
Schulbevölkerung die gemiſchte Volksſchule — Simultan⸗
ſchule — eingeführt worden . Das EuG . vom 8. März 1868 hatte die
Errichtung ſolcher Schulen nur fakultativ geſtattet .

2. Durch den von der Zweiten Kammer beigefügten Abſatz 2 ſollte
der bis dahin in einer Reihe von Gemeinden ( Baden , Freiburg , Lichten⸗
tal , Offenburg , Konſtanz , Raſtatt und Villingen ) beſtandene Zuſtand ,
wonach die durch das Regulativ vom 16. Sept . 1811 als weltliche Kor⸗
porationen unter der Benennung „ Weibliche ehr und Er
ziehungsinſtitute “ , aufrechterhaltenen früheren Frauenklöſter den
Unterricht an die katholiſche weibliche Jugend dieſer Orte , zum Teil auf⸗
grund beſonderer Vereinbarungen mit den Gemeinden , erteilten , als mit
den Beſtimmungen des Abſ . 1 nicht vereinbar erklärt werden .

Errichtung und Aufhebung von Volksſchulen .

§ 12R 2.
EllG . vom 8. März 1868 § 13 — PAVO . vom 17. März 1924 Art . I.
Die Errichtung von Volksſchulen und die Aufhebung be⸗
ſtehender Volksſchulen erfolgt durch Entſchließung des Unter⸗
richtsminiſteriums .

SchG . 8 7.

Nach dem früheren Wortlaut der Beſtimmung war die Errichtung
und die Aufhebung einer Volksſchule an die „ Genehmigung “ der Ober —
ſchulbehörde gebunden . Die Neufaſſung des Paragraphen durch Art . 1
der PAVo . , ſteht im Zuſammenhang mit der Anderung des § 7 Abſ . 2
und ſoll die Möglichkeit ſchaffen , eine Volksſchule auch gegen den Willen
einer Gemeinde aufzuheben und mit einer benachbarten Volksſchule zueinem Schulverband zu vereinigen .
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